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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 
Sachbearbeiter: 
Dr. Reinhart RONOVSKY 
Tel.: 53120-2364 

Zl. 13.462/4-111/3/93 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 
Parlament 
1017 WIEN 

Änderung des Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetzes; 
Begutachtungsverfahren 

Gesetzontwur. 
i/ t' 0 . :> r'··!1fll r;:. -'" e,'~. '~7.---Zl. .......................... ······ ........ . 

Datum ....... 5.:..~ r f ~ 3 

Verteilt 06.M 
I 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt in der 
Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Landeslehrer­
Dienstrechtsgeetz, das Gehaltsgesetz und das Vertragsbediensteten­
gesetz geändert werden, in 25-facher Ausfertigung sowie das 
Schreiben, mit dem dieser Entwurf dem Begutachtungsverfahren 
zugemittelt wurde, mit dem Ersuchen um gefällige Kenntnisnahme. 

Beilagen 

Wien, 3. Mai 1993 
Für den Bundesminister: 

Dr. SCHOLTEN 

A-1014 WIEN· MINORITENPLATZ 5· POSTFACH 65 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiter: 

Zl. 13.462/4-111/3/93 

Änderung des Landeslehrer­
Dienstrechtsgesetzes; 
Begutachtungsverfahren 

An 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 

Dr. Reinhart RONOVSKY 
Tel.: 53120-2364 

das Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Bundesministers für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 

das Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretärs 
Dr. Peter KOSTELKA 

das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten -

Staatssekretariat 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Finanzen - Staatssekretariat 
das Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumenten-

schutz 
das Bundesministerium für Inneres 
das Bundesministerium für Justiz 
das Bundesministerium für Landesverteidigung 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für Umwelt, Jug~nd und Familie 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

(Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

(Sektion V/Wirtschaftssektion) 
das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungs stelle der österreichischen Bundes'länder beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung 
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den Landesschulrat für das Burgenland 
den Landesschulrat für Kärnten 
den Landesschulrat für Niederösterreich 
den Landesschulrat für Oberösterreich 
den Landesschulrat für Salzburg 
den Landesschulr~t für Steiermark 
den Landesschulrat für Tirol 
den Landesschulrat für Vorarlberg 
den Stadtschulrat für Wien 

" 

den Österreichischen Gemeindebund 
Johannesgasse 15, 1010 Wien 

den Österreichischen Städtebund 
Rathaus, 1010 Wien 

das Präsidium der Finanzprokuratur 
Singerstraße 17-19, 1011 Wien 

die Bund~skammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

den Österreichischen Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

den Österreichischen Gewerk~chaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Pflichtschullehrer 
Wipplingerstraße 35/111, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Berufsschullehrer 
Wipplingerstraße 35, 1010 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen, 
Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten sowie 
die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/3. Stock, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst für die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und 
Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien 

das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

das Erzbischöfliche Ordinariat Wien 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien , 

• 
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den Österreichischen Verband der Elternvereine an den 
öffentlichen Pflichtschulen 
Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermitt.elt in der 
Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Landeslehrer­
Dienstrechtsgeetz, das Gehaltsgesetz und das Vertragsbediensteten­
gesetz geändert werden, mit der Bitte um Stellungnahme bis spä­
testens 

17. Hai 1993. 

Da das Gesetz bereits mit 1. September 1993 wirksam werden soll, 
wird um Verständnis für die kurze Frist ersucht. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt 
sein, darf die Bedenkenfreiheit angenommen werden. 

Gleichzeitig wird gebeten, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates zu übermitteln. 

Beilage 

Wien, 3. Mai 1993 
Der Bundesminister: 

Dr. SCHOLTEN 
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ENTWURF 

Bundesgesetz, mit dem das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, 
das Gehaltsgesetz und das Vertragsbedienstetengesetz 

geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das LDG 1984, BGBI.Nr. 302, zuletzt geändert durch das Bundes­
gesetz BGBI.Nr. 873/1992, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 8 Abs. 3 letzter Satz wird der Ausdruck "dreier 
Monate" durch den Ausdruck "von sechs Monaten" ersetzt. 

2. An die Stelle des § 10 Abs. 4 treten folgende Abs. 4 und 5; 
der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeichnung Abs. 6: 

"(4) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während eines Disziplinar­
verfahrens und bis zu drei Monaten nach dessen rechtskräftigem 
Abschluß nicht ein. Wird jedoch das Dis.ziplinarverfahren einge­
stellt oder der Landeslehrer freigesprochen, tritt die Wirkung des 
Abs. 1 rückwirkend ein. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe 
kann mit Bescheid festgestellt werden, daß die Wirkung des Abs. 1 
rückwirkend eintritt, wenn 

1. die Schuld des Landeslehrers gering ist, 
2. die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich 

gezogen hat und 
3. keine dienstlichen Interessen entgegenstehen. 

(5) Endet das Disziplinarverfahren anders als durch Ein­
stellung, Freispruch oder Schuldspr~ch ohne Strafe und sind außer­
dem die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt, kann die landesgesetz­
lich hiezu berufene Behörde aus berücksichtigungswürdigen Gründen 
schon während des dreimonatigen Zeitraumes eine Definitivstellung 
vornehmen. " 

3. Dem § 12 wird folgender Abs. 8 angefügt: 

"(8) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs. 1 bis 7 
ist während einer (vorläufigen) 

1. Suspendierung gemäß § 80 oder 
2. Dienstenthebung gemäß § 40 des Heeresdisziplinargesetzes 

1985, BGBI.Nr. 294, 
nicht zulässig." 
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4. Dem § 13 Abs. 3 wird folgender letzter Satz angefügt: 

"Während einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 80 kann 
jedoch der Landeslehrer die Erklärung nach Abs. 1 jederzeit wider­
rufen. " 

5. Dem § 13 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

"(4) Während einer (vorläufigen) Suspendierung gemäß § 80 kann 
eine Erklärung nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In diesem Fall 
wird die Erklärung frühestens mit Ablauf des Monats wirksam, in 
dem die (vorläufige) Suspendierung geendet hat." 

6. § 15 Abs. 4Z 2 lautet: 

"2. um ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Präsident' 
des Bundesrates" 

7. § 19 Abs. 3 lautet: 

"(3) Landeslehrer - mit Ausnahme der Klassenlehrer an Volks­
od~r Sonderschulen - die an einer Schule (Stammschule) nicht die 
volle Lehrverpflichtung (§ 43 Abs. 1 und 2) erfüllen, können ohne 
ihre Zustimmung erforderlichenfalls gleichzeitig mehreren benach­
barten Schulen zugewiesen werden; dies gilt auch für Klassenlehrer 
an Vorschulgruppen, die an ihrer Schule nicht mindestens in jenem 
Ausmaß unterrichten, wie Klassenlehrer an Vorschulklassen sowie 
für sonstige Klassenlehrer an Volksschulen und Sonderschulen, wenn 
durch die gleichzeitige Verwendung an benachbarten Schulen keine 
Wegzeiten anfallen, die sich gemäß § 45 Abs. 1 auf das Ausmaß der 
Lehrverpflichtung auswirken. Mit seiner Zustimmung kann ein 
Landeslehrer ,auch nach Erfüllung der vollen Lehrverpflichtung an 
einer Schule (§ 43 Abs. 1 und 2) erforderlichenfalls gleichzeitig 
mehreren Schulen zugewiesen werden." 

8. § 22 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Landeslehrer kann bei Bedarf mit seiner Zustimmung 
unter Freistellung von der bisherigen Unterrichtserteilung vor­
übergehend einer Dienststelle des Bundes oder der Landesverwaltung 
oder einer in der Verwaltung des Bundes stehenden Schule zuge­
wiesen werden. Für Unterrichtstätigkeiten im Bereich der Lehrer­
aus- und Lehrerfortbildung darf auch eine Mitverwendung erfolgen." 
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9. § 22 Ahs. 3 Z 2 lautet: 

"2. soweit sie in der Ausübung des Lehramtes an einer in der 
Verwaltung des Bundes stehenden Schule besteht, hinsicht­
lich der Lehrverpflichtung den Bestimmungen des Bundes­
lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes, BGBI.Nr. 244/1965; er­
geben -s"ich hiebei in den Fällen des Ahs. 1 zweiter Satz 
keine vollen Wochenstunden, ist das tatsächliche Ausmaß 
der Verwendung zu berücksichtigen, wobei § 47 nicht 
anzuwenden ist." 

10. Dem § 43 werden folgende Ahs. 4 bis 6 angefügt: 

"(4) In ganztägigen Schulformen gilt eine Wochenstunde der 
gegenstandsbezogenen Lernzeit als eine Wochenstunde der Lehrver­
pflichtung gemäß Ahs. 1 und eine Wochenstunde der individuellen 
Lernzeit als eine halbe Wochenstunde der Lehrverpflichtung gemäß 
Ahs. 1. Die individuelle Lernzeit darf einem Landeslehrer nur mit 
dessen Zustimmung übertragen werden. 

(5) Die Beschäftigung von Landeslehrern im Freizeitbereich des 
Betreuungsteiles ganztägiger Schul formen ist nur mit Zustimmung 
des Landeslehrers zulässig und von der landesgesetzlich hiezu 
berufenen Behörde allgemein durch Verordnung oder im Einzelfall in 
die Lehrverpflichtung e-inzurechnen. Gleiches gilt für den Fall in 
dem ein Landeslehrer als Leiter des Betreuungsteiles beschäftigt 
wird. 

(6) An Volksschulklassen, in denen Kinder mit sonder­
pädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, dürfen Lehrer, 
welche keine Lehrbefähigung für Sonderschulen oder zusätzliche 
Ausbildung für den Unterricht in Integrationsklassen besitzen, nur 
mit ihrer Zustimmung auf Grund des § 13 Ahs. 1 zweiter Satz des 
Schulorganisationsgesetzes, BGBI.Nr. 242/1962 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI.Nr .... /1993, zusätzlich eingesetzt werden. 
Ist für eine Integrationsklasse kein zusätzlicher Lehrer oder ein 
Lehrer nur mit einem Teil seiner Lehrverpflichtung vorgesehen, so 
bedarf auch die Verwendung als Klassenlehrer der Zustimmung des 
Landeslehrers, wenn dieser keine Lehrbefähigung für Sonderschulen 
oder zusätzliche Ausbildung für den Unterricht in Integrations­
klassen besitzt." 
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11. § 44 lautet: 
"Lehrpflichtermäßigung 

§ 44. (1) Die Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen des Landes­
lehrers herabgesetzt werden (Lehrpflichtermäßigung). Eine Lehr­
pflichtermäßigung ist nur zulässig: 

1. aus -gesundheitlichen Gründen, die inder Person des 
Landeslehrers liegen, oder 

2. im öffentlichen Interesse zur Ausübung von Tätigkeiten 
auf dem Unterrichtsgebiet des Landeslehrers, die 
pädagogische Praxis voraussetzen und mit der Gewinnung 
von Erfahrungen verbunden sind, die eine positive Rück­
wirkung auf die konkrete Unterrichtsarbeit des Landes­
lehrers erwarten lassen, oder 

3. zur Ausübung anderer der Aufgabe der österreichischen 
Schule gemäßen Tätigkeiten auf kulturellem, sozialem, 
religiösem, sportlichem oder wissenschaftlichem Gebiet, 
wenn von der Einrichtung, für die der Landeslehrer tätig 
wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird. 

(2) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 oder 3 darf nur 
dann eingeräumt werden, wenn 

1. dies unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Unter­
richtes möglich ist und 

2. die Ausübung der Tätigkeit, für die die Lehrpf1icht­
ermäßigung beantragt ist, nicht neben den lehramtlichen 
Pflichten ausgeübt werden kann. 

(3) Die Lehrpflichtermäßigung darf in den Fällen des Abs. 1 
Z 1 nicht mehr als die Hälfte des Ausmaßes der Lehrverpflichtung 
betragen. Lehrpflichtermäßigungen gemäß Abs. 1 Z 2 und 3 dürfen 
nur bis zu jenem Ausmaß gewährt werden, das sicherstellt, daß mit 
der verbleibenden Unterrichtsverpflichtung eine dauernde Unter­
richtserteilung in zumindest einem Unterrichtsgegenstand erfolgt. 

(4) Lehrpflichtermäßigungen nach Aba. 1 Z 2 sind nur im 
Gesamtausmaß von höchstens fünf Jahren, Lehrpflichtermäßigungen 
nach Abs. 1 Z 3 nur im Gesamtausmaß von höchstens zehn Jahren 
zulässig. Lehrpflichtermäßigungen nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 
Z 3 dürfen zusammen ein Gesamtausmaß von zehn Jahren nicht über­
steigen. 

\ 

(5) Eine Lehrpflichtermäßigung nach Abs. 1 Z 2 hat eine 
anteilige Minderung der Bezüge zur Folge. Davon kann die Dienst­
behörde aus wichtigen öffentlichen Interessen abgehen. Die 
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anteilige Minderung der Bezüge tritt nicht ein, wenn die dem 
Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden anteiligen Bezüge 
ersetzt werden. 

(6) Der Ersatz gemäß Abs. 1 Z 3 hat zu umfassen: 
1. den dem Ausmaß der Lehrpflichtermäßigung entsprechenden 

Aktivi-t-ätsaufwand ·für den Landeslehrerund 
2. einen Zuschlag im Ausmaß von 50% der dem Ausmaß der Lehr­

pflichtermäßigung entsprechenden Bezüge, von denen der 
Landeslehrer einen Pensionsbeitrag gemäß § 22 des 
Gehaltsgesetzes 1956, BGB1.Nr. 54 oder gemäß § 3 des 
Nebengebührenzulagengesetzes, BGB1.Nr. 485/1971, zu 
leisten hat." 

12. § 44f lautet: 

"§ 44f. Auf Landeslehrer, die eine im § 55 Abs. 4 oder 5 ange­
führte Leiterfunktion ausüben oder mit einer Schulaufsichts­
funktion betraut sind, sind die §§ 44a bis 44e n.icht anzuwenden. 

13. § 48 lautet: 
"Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an Volksschulen 

§ 48. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Volksschulen, 
mit Ausnahme der Religionslehrer (§ 53 Abs. 1) beträgt 23 Wochen­
stunden, bei zweisprachigem Unterricht 21 Wochenstunden. Die Lehr­
verpflichtung vermindert sich um eine halbe Wochenstunde für die 
Klassenführung und eine halbe Wochenstunde für ° Korrekturarbeiten i 
für eine Klasse darf nur jeweils eine halbe Wochenstunde im Sinne 
des vorstehenden Halbsatzes berücksichtigt werden. Die Lehrver­
pflichtung vermindert sich weiters für die Verwaltung 

1. der Lehrmittelsammlungen für den Sachunterricht und die 
Bildnerische Erziehung, 

2. der Lehrmittelsammlungen für die Musikerziehung und der 
audiovisuellen Unterrichtsbehelfe, 

3. der Bücherei, 
4. der Schulwerkstätte, 
5. der Turnsaaleinrichtung, 
6. der Lehrküche, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßigvorgesehen 
sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Be­
diensteten besorgt werden, je um eine halbe Wochenstunde, insge­
samt jedoch höchstens um eine Wochenstunde. Die in Z 4 und 6 ange­
führten Tätigkeiten sollen nur jenen Lehrern zugewiesen werden, 
die einen erttsprechenden Unterricht erteilen. ~ 
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(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen 
ist dem Besuchsschulunterricht gleichzuhalten. 

(3) Für die Lehrverpflichtung der auf Grund des § 13 Abs. 1 
des Schulorganisationsgesetzes, BGBI.Nr. 242/1962 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBI.Nr .... /1993, für Kinder mit sonderpädago­
gischem Förderbedarfzusätzlich eingesetzten Lehrer gilt der erste 
Satz des Abs. 1. Diese Lehrverpflichtung vermindert sich bei der 
Dienstleistung in einer Schule um eine halbe Wochenstunde, bei 
einer Dienstleistung in mehreren Schulen um eine Wochenstunde. 
Ferner vermindert sich die Lehrverpflichtung um eine halbe Wochen­
stunde für Korrekturarbeiten, sofern eine derartige Verminderung 
nicht bereits aus dem Grund des Abs. 1 oder wegen einer Dienst­
leistung an einer Sonderschule gemäß § 50 erfolgt. Ist in einer 
Klasse mit einern oder mehreren Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf kein Lehrer zusätzlich eingesetzt, vermindert sich 
die Lehrverpflichtung des Klassenlehrers um eine halbe Wochen­
stunde. 

(4) Der Unterricht in Textilem Werken und Technischem Werkeri 
ist in der Regel vorn Lehrer für Werkerziehung zu erteilen, der 
Unterricht in Technischem Werken jedoch nur, sofern keine Weg­
zeiten anfallen, die sich § 45 Abs. 1 auf das Ausmaß der Lehrver­
pflichtung auswirken. 

(5) Die Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden des Lehrers im 
Sinne des § 16a Z 3 des Minderheiten-Schulgesetzes für Kärnten, 
BGBI.Nr. 101/1959, vermindert sich für jede Klasse, in der er als 
Zweitlehrer verwendet wird, um eine Wochenstunde, insgesamt 
höchstens um zwei Wochenstunden. 

(6) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Volksschulen ver­
mindert sich gegenüber dem im Abs. 1 erster Satz angeführten 
Ausmaß um zwei Wochenstunden für die Leitung der gesamten Schule 
und um je eine weitere Wochenstunde für jede Klasse; bei Volks­
schulklassen, in denen dauernd Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf unterrichtet werden, ferner bei angeschlossenen 
Sonderschulklassen oder Klassen eines Polytechnischen Lehrganges 
beträgt die Verminderung für jede derartige Klasse eineinhalb 
Wochenstunden. Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflich­
tung um eine halbe Wochenstunde für jede Schülergruppe im Betreu­
ungsbereich ganztägiger Schulformen. In~erhalb dieser Lehrver­
pflichtung sind Leiter von Volksschulen mit einer bis acht Klassen 
zur Führung einer Klasse verpflichtet; an ganztägigen Schul'formen 
gelten hiebei zwei Gruppen des Betreuungsteiles als eine Klasse. 
Leiter von Volksschulen mit mehr als acht Klassen sind von der 
regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit. Wenn jedoch der Leiter 
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durch den Unterricht in seiner Klasse das Ausmaß seiner Lehrver­
pflichtung nicht erreic~t oder wenn es sich um den Leiter einer 
Volksschule mi~ mehr als acht Klassen handelt, ist er verpflich­
tet, ab~esende Lehrer seiner Schule im Bedarfsfall bis zum Ausmaß 
seiner Lehrverpflichtung ohne Anspruch auf eine Mehrdienst­
leistungsvergütung zu vertreten. Bei der Anwendung dieses Absatzes 
ist 'eine Vorschulgr-uppeeiner Klasse gleichzuhalten. 

(7) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfor­
dern, kann die Dienstbehörde die Freistellung von der regelmäßigen 
Unterrichtserteilung (Führung einer Klasse) auch für Leiter von 
Volksschulen mit weniger als neun, aber mehr als vier Klassen an­
ordnen. 

(8) Eine Mehrdienstleistungsvergütung gemäß § 61 des Gehalts­
gesetzes 1956 gebührt nicht, solange nicht alle an der betreffen­
den Schule beschäftigten Lehrer in vollem Ausmaß ihrer Lehrver­
pflichtung verwendet werden." 

14. §, 49 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Hauptschulen ver­
mindert sich gegenüber dem im Abs. 1 angeführten Ausmaß um drei 
Wochenstunden für die Leitung der gesamten Schule und um je ein­
einhalb weitere Wochenstunden für jede Klasse. Darüber hinaus ver­
mindert sich die Lehrverpflichtung um eine dreiviertel Wochen­
stunde für jede Schülergruppe im Betreuungsbereich ganztägiger 
Schulformen. Innerhalb dieser Lehrverpflichtung sind Leiter von 
Hauptschulen mit weniger als neun Klassen zur regelmäßigen Unter­
richtserteilung verpflichtet; Leiter von Hauptschulen mit mehr als 
acht Klassen sind von der regelmäßigen Unterrichtserteilung be­
freit; wenn der Leiter einer Hauptschule mit weniger als neun 
Klassen durch den Unterricht das Ausmaß seiner Lehrverpflichtung 
nicht erreicht oder wenn es sich um den Leiter einer' Hauptschule 
mit mehr als acht Klassen handelt, ist er verpflichtet, abwesende 
Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis zum Ausmaß seiner Lehr­
verpflichtung ohne Anspruch auf eine Mehrdienstleistungsvergütung 
zu vertreten; an ganztägigen Schulformen gelten hiebei zwei 
Gruppen des Betreuungsteiles als eine Klasse." 

15. § 50 lautet: 
"Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an Sonderschulen 

§ 50. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer, mit Ausnahme der 
Religionslehrer (§ 53 Abs. 1) an Sonderschulen oder an Volks- oder 
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Hauptschulen angeschlossenen Sonderschulklassen sowie die Lehrver­
pflichtung der Leiter vqn Sonderschulen richtet sich nach der 
Lehrverpflichtung der Lehrer (Leiter) an Hauptschulen (§ 49) mit 
der Maßgabe, daß 

1. § 49 Ahs. 1 zweiter Satz und Ahs. 1a nur bei Verwendung 
an Klassen mit einem dem Hauptschulunterricht vergleich­
baren Fachunterricht anzuwenden ist, wobei die im § 49 
Ahs. 1 Z 4 gen~nnten Verwaltungstätigkeiten auch die Ver­
waltung der einschlägigen Sonderunterrichtsmittel und der 
Behelfe für therapeutische und funktionelle Übungen zu 
umfassen haben, 

2. bei Verwendung als Klassenlehrer an Klassen mit Klassen­
führung sich die Lehrverpflichtung um eine Wochenstunde 
für die Klassenführung, eine halbe Wochenstunde für 
Korrekturarbeiten und darüber hinaus für folgende Ver­
waltungstätigkeiten um eine halbe Wochenstunde, höchstens 
jedoch um insgesamt eine Wochenstunde, vermindert: 
a) Verwaltung der Lehrmittelsammlung für den Sachunter­

richt einschließlich der Sonderunterrichtsmittel, 
b) Verwaltung der audiovisuellen Unterrichtsbehelfe 

(Bild- und Tonträger) einschließlich der ein­
schlägigen Behelfe für therapeutische und 
funktionelle Übungen, 

c) Verwaltung der Büch~rei, 
d) Verwaltung der Schulwerkstätte, 
e) Verwaltung der Turnsaaleinrichtung und der Behelfe 

für therapeutische und funktionelle Übungen, soweit 
sie nicht unter eine der vorstehenden Verwaltungs­
tätigkeiten fallen, 

f) Verwaltung der Lehrküche, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig 
vorgesehen sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem 
anderen Bediensteten besorgt werden. Die in Z 2 lit. d, e 
und f angeführten Tätigkeiten sollen nur jenen Lehrern 
zugewiesen werden, die einen entsprechenden Unterricht 
erteilen. § 48 Ahs. 8 ist anzuwenden. 

(2) Die Lehrverpflichtung der Leiter Sonderpädagogischer 
Zentren (§ 27a des Schulorganisationsgesetzes) vermindert sich 
über das gemäß § 50 in Verbindung mit § 49 Ahs. 3 erster Satz 
errechnete Ausmaß in der Weise, daß zwei im Zuständigkeitsbereich 
des betreffenden Sonderpädagogischen Zentrums liegende Volksschul­
klassen mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusätz­
lich als eine Klasse der Sonderschule gewertet werden:" 
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16. § 52 Abs. 3 Z 2 und 3 lautet: 

"2. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe I, in 
denen lehrplanmäßig Schularbeiten vorgeschrieben sind, um 
eine Wochenstunde; würden sich dabei mehr als vier An­
spruchsberechtigungen ergeben, um zwei Wochenstunden der 
LehrverpH:'i'Chtung" von 2 3 Wochenstunden. 

3. für den Unterricht in den Gegenständen der Fachgruppe 11, 
in denen lehrplanmäßig Schularbeiten vorgeschrieben sind, 

"um eine Wochenstunde; würden sich dabei mehr als vier An­
spruchsberechtigungen ergeben, um zwei Wochenstunden der 
Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden." 

17. In § 52 treten an die Stelle des Abs. 4 folgende Absätze: 

~'(4) Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflichtung je 
Schule für die Verwaltung der Unterrichtsmittel, die Betreuung und 
die Unterstützung der Lehrer und die Führung einer Fachbibliothek 
für den Unterricht an Berufsschulen, bei dem lehrplangemäß EDV­
Anlagen eingesetzt werden, 

bis zu 10 jeweils mit einer Zentraleinheit ausgestatteten EDV~ 
Anlagen einschließlich Peripheriegeräte um 2 Wochenstunden 
von 11 bis 25 solcher Anlagen um 2,5 Wochenstunden 
ab 26 solcher Anlagen um 3 Wochenstunden 

der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden. 

Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflichtung für Klassen, 
an denen lehrplanmäßig der Einsatz von EDV-Anlagen vorgesehen ist 
und tatsächlich erfolgt, 

bis zu 10 Klassen 
von 11 bis 20 Klassen 
ab 21 Klassen 

der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden. 

um 0,5 Wochenstunden 
um 1 Wochenstunden 
um 1,5 Wochenstunden' 

Die Lehrverpflichtungsminderung auf Grund dieses Absatzes ist nach 
Anwendung der Rundungsbestimmung des § 4.7 gesondert (und ohne 
neuerliche Anwendung des §, 47) zu berücks ichtigen. 

(4a) Sind an einer Schule jeweils ,mehrere Lehrer mit der 
Verwaltung der in Abs. 4 genannten Lehrmittelsammlung (Kustodiat) 
betraut, so ist die darin bestimmte Gesamteinrechnung auf diese 
Lehrer in aliquotem Ausmaß aufzuteilen. Abs. 4 letzter Satz ist 
anzuwenden. 
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(4b) Abs. 4 ist nicht anzuwenden, wenn zur Erfüllung dieser 
Aufgaben ein Verwaltungsbediensteter bestellt ist. 

(4c) Werden jedech dieselben EDV-Anlagen ven mehreren Schulen 
benutzt, se darf die Gesamtminderung gemäß Abs. 4 nur einmal 
erfelgen, webei -die Klassen der verschiedenen Schulen 
zusammenzuzählen sind." 

18 .. § 59a Abs. 3 lautet: 

"(3) Eine Dienstfreistellung darf nicht gewährt werden, wenn 
die Lehrverpflichtung des Landeslehrers auf die Hälfte herabge­
setzt wurde eder der Landeslehrer eine Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 15c MSchG eder. nach § 8 EKUG in Anspruch nimmt. Für Landes­
lehrer, die eine im § 55 Abs. 4 eder 5 angeführte Leiterfunktien 
ausüben eder mit einer Schulaufsichtsfunktien betraut sind, darf 
eine Dienstfreistellung nur inseweit gewährt werden, als eine 
Lehrverpflichtung besteht." 

19. Der bisherige § 72 Abs. 3 erhält die Bezeichnung "(4)"; 
felgender Abs. 3 wird eingefügt: 

"(3) Hat die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde gemäß 
§ 84 der Strafprezeßerdnung 1975 (StPO), BGBl.Nr. 631, verzugehen 
(§ 78 Abs. 4), so. wird der Lauf der in Abs. 1 genannten Frist 
schen mit der Erstattung der Strafanzeige an den Staatsanwalt 
gehemmt. Ab diesem Tag sind in die Frist nicht einzurechnen: 

1. die Zeit bis zur Kenntnisnahme der Zurücklegung der 
Strafanzeige gemäß § 90 Abs. 1 StPO durch die landes­
gesetzlich hiezu berufene Behörde in die Frist nach Abs. 
1 Z 1 und 

2. die Zeit bis zur Verfügung der Zurücklegung der Straf­
anzeige in die Frist nach Abs. 1 Z 2." 

20. § 96 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Disziplinarkemmissien darf die Abstattung einer Geld­
strafe eder einer Geldbuße in höchstens 36 Menatsraten bewilligen. 
Die Geldstrafen und Geldbußen sind erferderlichenfalls hereinzu­
bringen: 

1. bei Landeslehrern des Dienststandes durch Abzug vem 
Menatsbezug und 

2. bei Landeslehrern des Ruhestandes durch Abzug vom Ruhe­
bezug. " 

337/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 15 von 51

www.parlament.gv.at



- 11 -

21. Dem § 115a wird folgender Ahs. 3 angefügt: 

"(3) Lehrpflichtermäßigungen im öffentlichen Interesse, die 
nach § 44 in der bis zum 31. August 1993 geltenden Fassung gewährt 
wurden, sind auf das Gesamtausmaß von zehn Jahren gemäß § 44 
Ahs. 4 in der ab 1. September 1993 geltenden Fassung, höchstens 
jedoch mit fünf Jahren anzurechnen." 

22. § 120 wird aufgehoben. 

23. Dem § 121 Ahs. 1 wird folgende Z 4 angefügt: 

"4. Der durch § 43 Ahs. 5 entstehende Aufwand wird den Ländern 
vom Bund nicht ersetzt." 

24. Nach § 121a wird folgender § 121b eingefügt: 

"§ 121b. Auf 
1. Landeslehrer, deren Suspendierung vor dem 

1. September 1993 ohne Einleitung eines Disziplinarver­
fahrens aufgehoben wurde, 

2. Disziplinarverfahren, die vor dem 1. September .1993 
rechtskräftig abgeschlossen wurden, 

3. Strafanzeigen an den Staatsanwalt, die vor dem 
1. September 1993 erstattet wurden, 

sind § 8 Ahs. 3, § 10 Ahs. 4 und § 72 Ahs. 3 in der bis zum Ahlauf 
des 31. August 1993 geltenden Fassung anzuwenden." 

25. Dem § 123 wird folgender Ahs. 8 angefügt: 

"(8) Die folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr .... /1993 treten wie folgt in 
Kraft: 

1. § 8 Ahs. 3, § 10 Ahs. 4 bis 6, § 12 Ahs. 8, § 13 Ahs. 3, 
4 und 5, § 15 Ahs. 4, § 19 Ahs. 3, § 22 Ahs. 1 und 3, 
§ 43 Ahs. 6, § 44, § 44f, § 48 (mit Ausnahme des zweiten 
Satzes sowie des zweiten Halbsatzes des dritten Satzes im 
Ahs. 6), § 49 Ahs. 3 (mit Ausnahme des zweiten Satzes und 
letzten Halbsatzes), § 50, § 52 Ahs. 3 und 4 bis 4c, 
§ 59a Ahs. 3, § 72 Ahs. 3 und 4, § 96 Ahs. 2, § 115a 
Ahs. 3 und § 121b mit 1. September 1993, 

2. § 43 Ahs. 4 und 5, § 48 Ahs. 6 zweiter Satz sowie zweiter 
Halbsatz des dritten Satzes, § 49 Ahs. 3 zweiter Satz und 
letzter Halbsatz, sowie § ,121 Ahs. 1 hinsichtlich der 
Vorschulstufe, der 1. und 5. Schulstute sowie des Poly­
technischen Lehrganges mit 1. September 1994, hinsicht­
lich der 2. und 6. Schulstufe mit 1. September 1995, hin-
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sichtlich der 3. und 7. Schulstufe mit 1. September 1996 
und hinsichtlich der 4. und 8. Schulstufe mit 1. Septem­
ber 1997. 

§ 120 wird durch das Bundesgesetz, BGBl.Nr .... / .... mit Ablauf 
des 31. August 1993 aufgehoben." 

Artikel 11 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl.Nr. 54, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl.Nr .... / .... , wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 59a Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Diese Dienstzulage gebührt nicht aus Anlaß des Unterrichtes 
eines oder mehrerer Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf .in 
der betreffenden Klasse." 

2. Dem § 90 wird folgender Abs. 5 angefügt: 

"(5) § 59a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl.Nr .... /1993 tritt mit 1. September 1993 in Kraft. § 93 wird 
mit Ablauf des 31. August 1993 aufgehoben." 

3. § 93 wird mit Ausnahme der Überschrift aufgehoben. 

Artikel 111 

Artikel 111 der 28. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBl.Nr. 396/1975, 
wird bezüglich des Art. IItter 4. Schulorganisationsgesetz-Novelle 
mit 31. August 1993, bezüglich der Schulversuche "Ganztagsschule" 
und "Tagesheimschule" hinsichtlich der Vorschulstufe, der 1., 5. 
und 9. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1994, hinsichtlich der 
2., 6. und 10-. Schulstufe mit 31. August 1995, hinsichtlich der 
3., 7. und 11. Schulstufe mit 31. August 1996 und hinsichtlich der 
4., 8. und 12. Schulstufe mit 31. August 1997 aufgehoben. 

Artikel IV 

Das Vertragsbedienstetengesetz, BGBl.Nr. 86/1948, zuletzt ge­
ändert durch das Bundesgesetz, BGBl.Nr .... / .... , wird wie folgt 
geändert: 

§ 73b wird mit Ablauf des·31. August 1993 aufgehoben. 
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Artikel V 

Die Verordnung über die Abgeltung von Mehrleistungen im Rahmen 
von Schulversuchen,·BGBl.Nr. 104/1976, zuletzt geändert mit Ver­
ordnung BGBl.Nr. 492/1986, wird - soweit sie nicht die Schulver­
suche "Ganztagsschule" und "Tagesheimschule" betrifft - mit 31. 
August 1993 aufgehoben. Die Bestimmungen über die Abgeltung der 
ganztägigen Schulversuche werden hinsichtlich der Vorschulstufe, 
der 1., 5. und 9. Schulstufe mit Ablauf des 31. August 1994, hin­
sichtlich der 2., 6. und 10. Schulstufe mit 31. August 1995, hin­
sichtlich der 3., 7. und 11. Schulstufe mit 31. August 1996 und 
hinsichtlich der 4., 8. und 12. Schulstufe mit 31. August 1997 
aufgehoben. 
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VOR B L A T T 

Probleme: 

1. Das Lehrverpflichtungssystem der Volksschullehrer entspricht 
nicht mehr den pädagogischen Erfordernissen im Volksschul­
bereich und entspricht nicht den Lehrverpflichtungsregelungen 
der übrigen Lehrergruppen an den allgemeinbildenden Pflicht­
schulen, obwohl nunmehr auch die Volksschullehrer sowie die 
übrigen Lehrer im Regelfall der Verwendungsgruppe L2a2 ange­
hören. 

2. Im Gegensatz zu allen anderen Schularten fehlt bei den Berufs­
schullehrern eine umfassende Regelung für die Betreuung von 
EDV-Anlagen. 

3. Durch die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle sollen mit 
Wirksamkeit vom 1. September 1993 die Schulversuche zum ge­
meinsamen. Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder 
im Volksschulbereich in das Regelschulwesen übertragen werden. 
Derzeit fehlen diesbezügliche dienstrechtliche Grundlagen (vor 
allem hinsichtlich der Lehrverpflichtung und Verwendung). 

4. Ferner sollen die Schulvers~che betreffend ganztägige Schul­
formen in das Regelschulwesen übernommen werden. Auch hier ist 
es erforderlich, diedienstrechtlichen Grundlagen (vor allem 
hinsichtlich der Lehrverpflichtung und Verwendung) zu schaf­
fen. 

5. In Novellen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes sowie des Bundes­
lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes wurden u.a. neueIBestimmun­
gen im Disziplinarrecht, bezüglich der Lehrpflichtermäßigung 
im, öffentlichen Interesse, der Teilzeitbeschäftigung sowie 
der DienstfreisteIlung geschaffen. Es ist daher erforderlich, 
Anpassungen im LDG vorzunehmen. 

6. Es fehlt bisher eine Rechtsgrundlage für die Mitverwendung von 
Landeslehrern an Pädagogischen Instituten. 

Ziele und Inhalt: 

1. Normierung des Ausmaßes der Lehrverpflichtung für Volksschul­
lehrer von 23 Wochenstunden (statt 24 Wochenstunden) analog 
der Lehrverpflichtung der L~hrer an Hauptschulen, Polytechni­
schen Lehrgängen und Sonderschulen (soweit im Fachlehrer­
system) sowie Abschlagsmöglichkeiten von einer halben Wochen-
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stunde für die Klassenführung und einer halben Wochenstunde 
für die Korrekturarbeiten. 

Entsprechend den übrigen Lehrerkategorien an allgemeinbilden­
den Pflichtschulen Entfall des "Klassenlehrer~Lehrverpflich­
tungsprinzips", d.h. daß in Hinkunft auch die Volksschullehrer 
im vollen Atismaß ihrer Lehrverpflichtung zu verwenden sind, 
bevor Mehrdienstleistungen anfallen. 

2. Berücksichtigung der zusätzlichen Leistungen der Berufsschul­
lehrer im Zusammenhang mit EDV-Anlagen durch eine gesonderte 
Regelung bezüglich der Verminderung der Lehrverpflichtung ge­
staffelt nach Geräten und Zahl der Klassen. 

3. Einführung von Bestimmungen, wie die Tätigkeit des Klassen­
lehrers bzw. eines zusätzlich eingesetzten Lehrers für die 
Betreuung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
gewertet wird, insbesondere bei Dienstleistung in einer oder 
mehreren Schulen; 
Berücksichtigung der Zählung von Klassen, in denen Kinder mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet werden, für die 
Leiterlehrverpflichtung; 
Notwendigkeit der Zustimmung des Landeslehrers, der keine 
Lehrbefähigung für Sonderschulen oder zusätzliche Ausbildung 
für den Unterricht in Integrationsklassen besitzt, für die 
Verwendung in Integrationsklassen; 
Regelung d~r Lehrverpflichtung der Leiter Sonderpädagogischer 
Zentren. 

4. Einführung von Bestimmungen, in denen geregelt wird, wie die 
Tätigkeit in der gegenstandsbezogenen Lernzeit bzw. in der 
individuellen Lernzeit für die Lehrverpflichtung zu werten 
ist; 
Verordnungsermächtigung, die Beschäftigung im Freizeitbereich 
in die Lehrverpflichtung einzurechnen; 
Zählung von Schülergruppen an ganztägigen Schulformen für die 
Schulleiter; 
Notwendigkeit der Zustimmung des Landeslehrers für seine Be­
schäftigung im Freizeitbereich des Betreuungsteiles ganz­
tägiger Schulformen. 

5. Anpassung des Landeslehrer-Dienstrechtes an die nunmehr ge­
änderten Regelungen für die Bundeslehrer betreffend die Aus­
wirkungen des Disziplinarverfahrens auf die rü~kwirkende Er­
nennung bzw. die Definitivstellung, die Hemmung der Ver­
jährungsfrist, die Hereinbringung von Geldstraten und Geld­
bußen sowie dienstrechtliche Folgen der vorläufigen 
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Suspendierung und die Lehrpflichtermäßigung im öffentlichen 
Interesse. 

6. Schaffung einer dienstrechtlichen Grundlage auch für die teil­
weise Verwendung eines Landeslehrers für Unterrichtstätig­
keiten der Lehreraus- und Lehrerfortbildung an den Pädagogi­
schen Iristituten. 

Alternativen: 

Zu 1: 

Beibehaltung des bisherigen Zustandes; dies würde jedoch der ge­
wünschten Einheitlichkeit der Lehrverpflichtungssysteme im 
Pflichtschullehrerbereich widersprechen. 

Zu 2: 
Beibehaltung der derzeitigen Regelung, würde den tatsächlichen 
Gegebenheiten und den Belastungen der betreffenden Lehrer an den 
Schulen nicht entsprechen. 

Zu 3 und 4: 
Bei Einführung der genannten schulorganisatorischen Neuerungen 
wäre es nicht möglich, den bisherigen Zustand beizubehalten, da 
für die\erforderlichen Maßnahmen keine dienstrechtlichen Grund­
lagen bestünden. 

Zu 5: 
Beibehaltung des bisherigen Zustandes; dies würde jedoch der ge­
wünschten möglichst weitgehenden Einheitlichkeit des Dienstrechtes 
der Bundes- und der Landeslehrer widersprechen. 

Zu 6: 
Beibehaltung des bisherigen Zustandes; dies würde jedoch die 
Tätigkeit des Landeslehrers an Pädagogischen Instituten erschwe­
ren. 

EG-Konformität: 
Der vorliegende Entwurf steht, soweit EG-rechtliche Vorschriften 
bestehen, mit diesen im Einklang. 

'Kosten: 
Das neue Lehrverpflichtungssystem bei den Volksschullehrern wird 
einen Mehraufwand von jährlich ca. 201 Mio.S erfordern. 
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Der Mehraufwand für die mit dem gemeinsamem Unterricht behinderter 
und nichtbehinderter Kinder verbundenen Maßnahmen ist bereits in 
dem für den Entwurf einer 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle für 
diese Integrationsmaßnahmen errechneten zusätzlichen jährlichen 
Steigerungsbetrag des Aufwandes in der H6he von rund 63 Mio.S ent­
halten. 

Die zusätzliche halbe Wochenstunde Lehrpflichtverminderung für die 
Klassenlehrer an den Sonderschulen zur Abgeltung für die Korrek­
turarbeit wird ca. 23 Mio.S ausmachen. 

Bei den ganztägigen Schulformen ergibt sich Kostenneutralität, da 
den Ländern bezüglich der Richtlinie für die vom Bund zu genehmi­
genden Stellenpläne jene Planstellen, die sie derzeit für ganz­
tägige Schulformen erhalten, in Aussicht gestellt worden sind. Mit 
diesen Planstellen k6nnen in allen Ländern im Hinblick auf die für 
den Bereich der Lernzeit vorgesehenen fünf Lehrerwochenstunden 
(vergI. die Erläuterungen zur Z 4 (§ 6) des Entwurfes der 
14. Schulorganisationsgesetz-Novelle, GZ 12.690/5-111/2/92 vom 3. 
Juni 1992) die ganztägigen Schulformen wesentlich ausgeweitet 
werden. 

Die Neuregelung für den EDV-Bereich der Berufsschullehrer wird ca. 
9,5 Mio.S an Mehrkosten verursachen, von denen der Bund die Hälfte 
(d.h. ca. 4,75 Mio.S) zu tragen hat. Die Neuregelung betreffend 
die Wertung der Unterrichtsgegenstände der Fachgruppe 11, bei 
denen Schularbeiten lehrplanmäßig vorgesehen sind, wird sich nur 
in Einzelfällen auswirken; der diesbezügliche Mehraufwand wird da­
her insgesamt 1 Mio.S nicht übersteigen, wovon der Bund die Hälfte 
zu tragen hätte. 
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Entwurf enthält mehrere Schwerpunkte:. 

1. Mit Wirksamkeit vom 1. September 1988 sind die Volksschul­
lehrer, die eine sechssemestrige Ausbildung an der Pädagogi­
schen Akademie aufweisen, im Wege einer Gleichstellung mit. den 
ebenfalls sechssemestrig ausgebildeten Hauptschullehrern in die 
Verwendungs gruppe L2a2 überstellt worden. Mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1992 bestand auch für die traditionell ausgebildeten 
Volksschullehrer die Möglichkeit für eine solche ÜbersteIlung, 
sofern sie sich einer Nachschulung unterzogen haben. Seit die­
ser Zeit bestehen auch die Forderungen, in der Lehrverpflich­
tung eine Gleichstellung im Pflichtschullehrerbereich zu erzie­
len, weil nicht einzusehen ist, warum die Volksschullehrer als 
einzige Lehrergruppe in diesem Bereich eine 24-stündige Lehr­
verpflichtung erfüllen müssen (im übrigen Pflichtschulbereich 
besteht eine grundsätzliche Lehrverpflichtung von 23 Wochen­
stunden). Im Ausgleich zur 24-stühdigen Lehrverpflichtung be­
steht jedoch das im geltenden § 48 Abs. 3 LDG verankerte 
"Klassenlehrer-Lehrverpflichtungsprinzip" , wonach die Lehrver­
pflichtung mit der Führung einer Klasse erfüllt ist (d.h. daß 
z.B. mit der Führung einer 1. oder 2. Klasse, für die in der 
'Stundentafel des Lehrplanes nur 18 Wochenstunden vorgesehen 
sind, die Lehrverpflichtung bereits erfüllt ist und jede wei­
tere Stunde als Mehrdienstleistung anfällt bzw. auch jede 
Stunde, bei der ein Schüler einer anderen Klasse unterrichtet 
wird, eine Mehrdienstleistung darstellt). Dieses System hat 
sich für eine einvernehmliche Lösung als hinderlich erwiesen 
und soll im vorgesehenen neuen Lehrverpflichtungssystem entfal­
len. Der Entfall erscheint auch deshalb notwendig, weil das ge­
nannte Prinzip neuen Unterrichtserfordernissen im Grundschulbe­
reich hinderlich ist. In diesem Zusammenhang ist jedoch festzu­
stellen, daß trotz der Änderung des Lehrverpflichtungssystems 
an dem im § 13 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes veranker­
ten Klassenlehrerprinzip festgehalten werden soll. 

Auch die bisher vorgesehene komplizierte Regelung über die Ab­
geltung des Fremdsprachunterrichtes für die in der Ver­
wendungsgruppe L2a1 verbliebenen Volksschullehrer und für die 
traditionell ausgebildeten, aber auf Grund einer Nachschulung 
ab 1.1.1992 in L2a2 überstellten Volksschullehrer (§ 93 Ge­
haltsgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 314/ 
1992), wonach einerseits eine Zulagenregelung, andererseits 
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eine Vergütung als Mehrdienstleistung vorgesehen ist, soll in 
diesem Zusammenhang in eine Gesamtregelung eingebunden werden 
und in der bisherigen Form entfallen. 

Das neue Lehrverpflichtungssystem sieht nun eine grundsätzliche 
Lehrverpflichtung des Volksschullehrers von 23 Wochenstunden 
vor, wobei.zusät.zlich zu den bisherigen Ahschlagsmöglichkeiten 
je eine halbe Wochenstunde für die Klassenführung und je eine 
halbe Wochenstunde für Korrekturarbeiten hinzukommen. Außerdem 
gibt das neue System verbesserte Möglichkeiten für die Berück­
sichtigung der Tätigkeiten im Rahmen des gemeinsamen Unter­
richtes für behinderte und nichtbehinderte Kinder in der Volks­
schule sowie im Rahmen ganztägiger Schulformen - siehe Pkt. 2 
und 3. Mehrdienstleistungen dürfen bei diesem System an der 
Schule erst anfallen, wenn alle Lehrer im vollen Ausmaß ihrer 
Lehrverpflichtung verwendet werden. 

2. Bisher enthält das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz bezüglich 
einer Lehrverpflichtungsverminderung für die Betreuung des"EDV­
Bereiches nur (in § 52 Ahs. 4) eine Bestimmung, daß für die 
Verwaltung der Laboratoriumseinrichtungen ohne Lehrwerkstätte 
bzw. der Einrichtungen für Bürotechnik eine Erhöhung der Lehr­
verpflichtungsminderung von einer bzw. von eineinhalb Wochen­
stunden gewährt wird, wenn mindestens 5 Mikrocomputer für 
maschinelles Rechnungswesen und computerunterstützte Textver­
arbeitung mitbetreut werden. Diese Bestimmung entspricht weder 
~en Unterrichtsgegenständen, in denen derzeit EDV-Anlagen zur 
Anwendung kommen, noch der von den entsprechenden Kustoden auf­
zuwendenden Arbeitsbelastung. An die Stelle der bisherigen 
Regelung tritt daher eine Bestimmung, die eine Lehrverpflich­
tungsverminderung gestaffelt nach EDV-Anlagen und Klassen, an 
denen EDV-Unterricht lehrplanmäßig durchzuführen ist, vorsieht. 
Durch die Staffelung nach Klassen soll insbesondere die 
Differenziertheit und Vielfalt von Lehrberufen, die allenfalls 
an einer Schule zu betreuen sind, berücksichtigt werden. 

3. Durch eine 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, anläßlich 
deren auch Novellen zum Schulpflichtgesetz, zum Schulunter­
richtsgesetz und zum Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 
vorgesehen werden, soll dem Anliegen des Arbeitsübereinkommens 
der Regierungsparteien für die XVIII. Gesetzgebungsperiode des 
Nationalrates auf verstärkte Anstrengungen zur Integration be­
hinderter Kinder in das Regelschulwesen insoferne Rechnung ge­
tragen werden, als die Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht 
behinderter und nichtbehinderter Kinder ab 1. September 1993 
für den Grundschulbereich in das Regelschulwesen übertragen 
werden sollen. 
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Auf Grund dieser vorgesehenen schulrechtlichen Maßnahmen müssen 
auch im dienstrechtlichen Bereich Vorkehrungen zur Realisierung 
dieses Vorhabens getroffen und gesetzliche Grundlagen für die 
Verwendung von Lehrern in Integrationsklassen (als Klassen­
lehrer bzw. als zusätzlich eingesetzter Lehrer) geschaffen wer­
den. Um eine-.entsprechendeFörderungsmöglichkeit der behinder­
ten Kinder zu gewährleisten, ist es erforderlich, daß nur 
Lehrer mit entsprechendem Interesse eingesetzt werden; daher 
ist vorgesehen, daß nur Lehrer zur besonderen Betreuung der be­
hinderten Kinder in Integrationsklassen verwendet werden dür­
fen, die entweder eine entsprechende Ausbildung (Lehramt für 
Sonderschulen oder zusätzliche Ausbildung für den Unterricht in 
rntegrationsklassen) besitzen oder freiwillig diese Tätigkeit 
übernehmen. Gleichzeitig ist es erforderlich, die Lehrver­
pflichtung der betroffenen Lehrer (des zusätzlich eingesetzten 
Lehrers bzw. des Klassenlehrers für den Fall, daß kein weiterer 
Lehrer eingesetzt wird) und Leiter zu regeln, wobei Abschlags­
möglichkeiten für die Tätigkeit in Schulen mit Integrations­
klassen bzw. (für Leiter) für die Führung von Integrationsklas­
sen an der Schule vorgesehen werden. Als logische Folge dieser 
Sonderregelung entfällt für diesen Bereich eine allfällige Zu­
lage für den Abteilungsunterricht. 

4. Auf Grund des Arbeitsübereinkommens der Regierungsparteien für 
die XVIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrates ist ferner 
ein flächendeckendes Angebot ganztägiger Schulformen im Regel­
schulwesen vorgesehen, welches ebenfalls durch eine Schul­
organis~tionsgesetz-Novelle zu realisieren ist. Dabei soll der 
Bund auch für die öffentlichen Pflichtschulen, für die Länder 
und Gemeinden (Gemeindeverbände) gesetzliche Schulerhalter 
sind, jedenfalls den Aufwand für die gegenstandsbezogene und 
die individuelle Lernzeit übernehmen. 

Es muß (neben Begleitmaßnahmen im Pflichtschulerhaltungs-Grund­
satzgesetz, Schulzeitgesetz und Schulunterrichtsgesetz) aber 
auch im dienstrechtlichen Bereich Vorsorge für die Möglichkeit 
einer Verwendung der Lehrer bzw. für das Ausmaß ihrer Lehrver­
pflichtung getroffen werden. Es ist daher erforderlich, u.a. 
Bestimmungen über die Einrechnung der Betreuung der gegen­
standsbezogenen und der individuel~en Lernzeit sowie des Frei­
zeitbereiches zu schaffen. Da durch die Neuregelung die Schul­
versuche in diesem Bereich auslaufen, sind die rechtlichen 
Grundlagen für die Abgeltung von Mehrleistungen für die bisher 
in diesem Bereich durchgeführten Schulversuche aufzuheben. 
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5. In den Novellen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes in der Fassung 
der Bundesgesetze BGBl.Nr. 447/1990, 12/1992, 314/1992 wurden 
Regelungen über die Auswirkungen des Disziplinarverfahrens auf 
die rückwirkende Ernennung bzw. die Definitivstellung, die Hem­
mung der Verjährungsfrist, die Hereinbringung von Geldstrafen 
und Geldbußen sowie dienstrechtliche Folgen der vorläufigen 
Suspendierunggetroffen. Inder Novelle des Bundeslehrer-Lehr­
verpflichtungsgesetzes BGBl.Nr. 873/1992 wurden die Bestimmun­
gen über die Lehrpflichtermäßigung im öffentlichen Interesse 
getroffen. Da Bundeslehrer und Landeslehrer grundsätzlich 
dienstrechtlich gleich behandelt werden sollen, erscheint es 
erforderlich, die entsprechenden Anpassungen für den Bereich 
des Landeslehrer-Dienstrechtes vorzunehmen. Bestimmungen dieser 
Novellen, deren Übernahme in den Landesvollziehungsbere~ch ein­
greifen würden, (wie etwa die Bestimmungen über Leistungsfest­
stellungskommissionen bzw. Rechtsmittelverfahren, die in den 
entsprechenden Landeslehrer-Di~nsthoheitsgesetzen geregelt wer­
den müssen) wurden dabei nicht übernommen. 

6. Die Pädagogischen Institute, die nach dem Schulorganisations­
gesetz unter anderem auch für die Fort- und Weiterbildung 
(teilweise sogar für die Ausbildung) der Pflichtschullehrer zu­
ständig sind, benötigen für diese Tätigkeit in manchen Be­
reichen erfahrene Pflichtschullehrer. Bisher besteht zwar im 
LOG eine Rechtsgrundlage für die vorübergehende Zuweisung eines 
Landeslehrers an eine Dienststelle des Bundes bzw. der Landes­
verwaltung oder an eine Bundesschule, jedoch nicht auch für 
eine teilweise Unterrichtstätigkeit im Rahmen eines Pädago­
gischen Instituts. Die Rechtsgrundlagie für eine diesbezügliche 
Mitverwendung wird daher nunmehr vorgesehen. 

Der vorliegende Entwurf gründet sich kompetenzrechtlich auf 
Art. 14 Abs. 2 (in Angelegenheiten des Dienstrechtes de~ Lehrer 
für öffentliche Pflichtschulen ist die Gesetzgebung Bundessache, 
die Vollziehung Landessache). 

Durch die im Entwurf behandelten Angelegenheiten werden EG-Vor­
schriften nicht berührt. 
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Kosten 

Zur Ermittlung der Kosten für das neue Lehrverpflichtungssystem 
der Volksschullehrer (Entfall des Klassenlehrer-Lehrverpflich­
tungsprinzips, Entfall der gesonderten Vergütung für den Unter~ 
richt in de~ Fre~dsprache, dafür Lehrverpflichtung von 23 Wochen­
stunden mit einer halben Wochenstunde Lehrpflichtverminderung für 
die Klassenführung und einer halben Wochenstunde für Korrektur­
arbeiten, Verpflichtung zur Auffüllung der Lehrverpflichtung auch 
durch Unterrichtstätigkeit in anderen Klassen) wurden konkrete Er­
hebungen in den Bundesländern vorgenommen. 

Diese ergaben, daß aufgrund der genannten Maßnahmen österreichw~it 
ca. 12.100 Wochenstunden zusätzlich anfallen. Gleichzeitig fallen 
ca .. 5. 710 Zulagen f-ür den Fremdsprachunterricht weg, sodaß sich in 
diesem Bereich ein Mehraufwand von ca.201 Mio.S ergibt. 

Der Mehraufwand für die mit dem gemeinsamem Unterricht behinderter 
und nichtbehinderter Kinder verbundenen Maßnahmen ist bereits in 
dem für den Entwurf einer 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle für 
diese Integrationsmaßnahmen errechneten zusätzlichen jährlichen 
Steigerungsbetrag des Aufwandes in der Höhe von rund 63 Mio.S ent­
halten. 

Die zusätzliche halbe Wochenstunde Lehrpflichtverminderung für die 
Klassenlehrer an den Sonderschulen zur Abgeltung für die Korrek­
turarbeit wird ca. 23 Mio.S an Mehrkosten ausmachen. 

Die Neuregelung für den EDV-Bereich der Berufsschullehrer wird ca. 
9,5 Mio.S an Mehrkosten verursachen, von denen der Bund die Hälfte 
(d.h. ca. 4,75 Mio.S) zu tragen hat: Diese Berechnung geht von der 
Annahme aus, daß an jeder der 140 Berufsschulen durch die Neurege­
lung im Schnitt 3,5 Wochenstunden dazukommen. 

Die Neuregelung bei der Lehrverpflichtung für die Berufsschul­
lehrer betreffend die Wertung der Unterrichtsgegenstände der Fach­
gruppe II, bei denen Schularbeiten lehrplanmäßig vorgesehen sind, 
wird sich nur in Einzelfällen auswirken - und das auch nur inner­
halb der zulässigen Gesamtminderung von 4 Wochenstunden; der dies­
bezügliche Mehraufwand wird daher insgesamt 1 Mio.S nicht über­
steigen. 

Bei den ganztägigen Schulformen ergibt sich Kostenneutralität, da 
den Ländern bezüglich der Richtlinie für die vom Bund zu genehmi-.. 
genden Stellenpläne jene Planstellen, die sie derzeit für ganz-
tägige Schulformen erhalten, in Aussicht gestellt worden sind. Mit 
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diesen Planstellen können in allen Ländern im Hinblick auf die für 
den Bereich der Lernzeit vorgesehenen fünf Lehrerwochenstunden 
(vergl. die Erläuterungen zur Z 4 (§ 6) des Entwurfes der 
14. Schulorganisationsgesetz-Novelle, GZ 12.690/5-III/2/92 vom 3. 
Juni 1992) die ganztägigen Schulformen wesentlich ausgeweitet 
werden. 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 8 Ms. 3): 
Diese Bestimmung wurde von der 3. BDG-Novelle 1991, BGBl.Nr. 12/ 
1992 übernommen. 

Da der Vorbehalt der rückwirkenden Ernennung häufig verfällt, weil 
die Information der zuständigen Dienstbehörde über den rechts­
kräftigen Abschluß des Disziplinar- oder Strafverfahrens im 
Dienstwege oft länger als drei Monate dauert, soll die Frist für 
die Rückwirkung von Ernennungen von drei auf sechs Monate ver­
längert werden. 

Zu Z 2 (S 10 Abs. 4 und 5): 
Diese Bestimmungen wurden ebenfalls von der 3. BDG-Novelle über­
nommen. 

Die Einleitung eines Dis'ziplinarverfahrens gegen einen provisori­
schen Landeslehrer bewirkt, daß sein Dienstverhältnis trotz Erfül­
lung der Definitivstellungserfordernisse während des laufenden 
Disziplinarverfahrens bis zu drei Monate nach dessen rechts­
kräftigem Abschluß (§ 10 Abs. 4 erster Satz LDG) nicht definitiv 
werden kann. Diese Folge erscheint nicht gerechtfertigt, wenn das 
Disziplinarverfahren durch Einstellung, Freispruch oder 
Schuldspruch ohne Strafe endet. 

Das Dienstverhältnis des provisorischen Landeslehrers soll daher 
in Hinkunft bei Einstellung des Disziplinarverfahrens ex lege 
rückwirkend definitiv werden. Im Falle eines Schuldspruches ohne 
Strafe soll dagegen der Dienstbehörde die Möglichkeit eingeräumt 
werden, die Wirkung der Definitivstellung bei Vorliegen berück­
sichtigungswürdiger Gründe rückwirkend eintreten zu lassen. 

Als derartige Gründe kommen in Betracht: 
Geringe Schuld deS Landeslehrers, keine oder nur unbedeutende Tat­
folgen (beide Gründe sind dem § 87 Abs. 1 Z 4 LDG nachgebildet) 
sowie kein Entgegenstehen von dienstlichen Iriteressen. Solche wer­
den etwa bei einer bereits laufenden Kündigung des provisorischen 
Landeslehrers vorliegen. 

Eine Rückwirkung der Definitivstellung setzt in allen drei Fällen 
voraus, daß der provisorische Landeslehrer einen Antrag auf 
Definitivstellung vor Einleitung oder Abschluß des laufenden 
Disziplinarverfahrens gestellt hat. Das Ausmaß der Rückwirkung der 
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Definitivstellung bestimmt sich vom Zeitpunkt des Antrages 
(Einlagen bei der Behörde) des provisorischen Landeslehrers. 

Zu Z j (S 12 Abs. 8): 
Diese Bestimmung wurde von der Novelle des Beamten-Dienstrechts­
gesetzes BGBl.Nr. 314/1992 übernommen. 

Gemäß § 12 Abs. 8 LDG ist die Versetzung von Landeslehrern in den 
Ruhestand unzulässig, wenn sie gemäß § 88 LDG (vorläufig) suspen­
diert sind. Damit wird verhindert, daß die dienstrechtlichen 
Folgen eines drohenden Amtsverlustes gemäß § 24 StGB oder einer 
Entlassung durch Disziplinarerkenntnis bei einem suspendierten 
Landeslehrer, dem schwerwiegende dienstliche oder strafrechtliche 
Verfehlungen vorgeworfen werden, durch seine Versetzung in den 
Ruhestand unterlaufen werden können. 

Auf bestimmte Landeslehrer ist jedoch nicht das Disziplinarrecht 
des LDG, sondern das Heeresdisziplin'argesetz anzuwenden. Da die 
obige Begründung auch auf diese Landeslehrer zutrifft, soll eine 
Versetzung in den Ruhestand auch bei jenen Landeslehrern unzu­
lässig sein, die gemäß § 40 des Heeresdisziplinargesetzes 
(vorläufig) suspendiert sind. 

Zu Z 4 und 5 (S 13 Abs. 4 und 5): 
Diese Bestimmungen wurden von der Novelle des Beamten-Dienst­
rechtsgesetzes BGBl.Nr. 447/1990 übernommen. 

Damit soll ebenfalls verhindert werden, daß die dienstrechtlichen 
Folgen eines drohenden Amtsverlustes oder einer Entlassung bei 
einem suspendierten Landeslehrer durch seine Versetzung in den 
Ruhestand unterlaufen werden können. 

Zu Z 6 (S 15 Abs.4 Z 2): 
Diese Bestimmung beinhaltet eine Anpassung an die durch die B-VG 
Novelle BGBl.Nr. 341/1988 erfolgte Einführung des Titels 
"Präsident des Bundesrates". 

Zu Z 7 eS 19 Abs. 3): 
Durch den Entfall des "Klassenlehrer-Lehrverpflichtungsprinzips" 
(siehe den Allgemeinen Teil der Erläuterungen) kann es in Einzel­
fällen erforderlich sein, daß Lehrer an Volksschulen und Sonder­
schulen ihre Lehrverpflichtung an benachbarten Schulen "auffüllen" 
müssen, sodaß eine gesetzliche Grundlage für die Tätigkeit solcher 
Lehrer an anderen Schulen auch ohne ihre Zustimmung notwendig ist. 
Dies gilt jedenfalls für Lehrer, die an Integrationsklassen zu­
sätzlich eingesetzt werden. 
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Eine solche Maßnahme erscheint jedoch bei Klassenlehrern an Volks­
und Sonderschulen sowie für Klassenlehrer an Vorschulgruppen, die 
an einer Schule unterbeschäftigt sind, nur sinnvoll, wenn durch 
diese Verwendung keine Wegzeiten anfallen, die dann wieder gemäß 
§ 45 Abs. 1 LDG auf die Lehrverpflichtung angerechnet werden 
müßten. 

Zu Z 8 und 9 (S 22 Abs. 1 und 3 Z 2): 
Inden geltenden §§ 21 bis 23a LDG sind zwar vorübergehende Ver­
wendungen (u.a. bei einer Dienststelle der Verwaltung, einer Bun­
desschule, einer Privatschule sowie einer Schule im Ausland) vor­
gesehen, es besteht jedoch keine gesetzliche Grundlage für eine -
wenn auch nur teilweise - dauernde Verwendung (bzw. Mitverwendung) 
an einer anderen Schule. Die Notwendigkeit einer solchen Verwen­
dung besteht jedenfalls im Rahmen der Unterrichtstätigkeit im Be­
reich der Lehreraus- und Fortbildung an den Pädagogischen Akade­
mien und insbesondere an den Pädagogischen Instituten. Es ist 
klar, daß erfahrene Pfli.chtschullehrer für den Studienbetrieb . 
benötigt werden und eine teilweise Verwendung im Unterrichts­
prinzip der Lehreraus- und Fortbildung gesetzlich möglich gemacht 
werden muß, insbesondere im Hinblick auf die Bemühungen in Rich­
tung Regionalisierung der Lehrerfortbildung. 

Ergeben sich bei einer Mitverwendung durch das Zusammentreffen der 
Lehrverpflichtungssysteme für die Bundeslehrer und für die Landes­
lehrer keine vollen Wochenstunden, soll das tatsächliche Wochen­
stundenausmaß ohne Rundung verrechnet werden. 

Zu Z 10 und 21 (S 43 Abs. 4 bis 6, § 121 Abs. 1 Z 4): 
Die §§ 43 und 44 LDG 1984 enthalten für alle durch dieses Gesetz 
erfaß.ten Lehrergruppen gemeinsame Lehrverpflichtungsbestimmungen. 
Daher sind auch allgemeine Regelungen betreffend die Verwendung an 
ganztägigen Schulformen sowie in Klassen mit gemeinsamem Unter­
richt behinderter und nichtbehind~rter Kinder (Integrations­
klassen) hier vorzusehen. Im übrigen finden sich diesbezügliche 
Sonderbestimmungen bei den speziellen Lehrverpflichtungsregelungen 
für die in Betracht kommenden Lehrergruppen an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen. 

An den ganztägigen Schul formen (diese sind im gesamten Bereich der 
allgemeinbildenden Pflichtschulen vorgesehen) wird es eine Gliede­
rung in den Unterrichtsteil und den Betreuungsteil geben, wobei 
der Unterrichtsteil dem bisherigen Unterricht an diesen Schulen 
entspricht. Der Betreuungsteil gliedert sich in gegen­
standsbezogene Lernzeit, individuelle Lernzeit und Freizeit 
(einschließlich Verpflegung). 
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Die gegenstandsbezogene Lernzeit bezieht sich auf bestimmte 
Pflichtgegenstände, wo somit gegenstandsbezogen eine entsprechende 
Förderung der Schüler erfolgt, sodaß eine Vergleichbarkeit der 
Tätigkeit, aber auch mit der erforderlichen Vorbereitung des 
Lehrers mit jener im Bereich des Förderunterrichtes gegeben ist. 
Daher ist im § 43 Abs. 4 vorgesehen, daß eine Wochenstunde der 
gegenstandsbezogenen Lernzeit als eine Wochenstunde der Lehrver­
pflichtung zu werten ist. 

Die individuelle Lernzeit beinhaltet die individuelle Lernarbeit 
des Schülers, bei der die Lernbetreuung in gleicher Weise vorge­
sehen ist, wie sie derzeit auch an Schülerheimen durch die Erzie­
her erfolgt. Im Gegensatz zur gegenstandsbezogenen Lernzeit, wo 
nur die Verwendung von Lehrern vorgesehen ist, können für die 
individuelle Lernzeit Lehrer oder Erzieher bestellt werden. Daher 
sieht Abs. 4 vor, daß eine Wochenstunde der. individuellen Lernzeit 
als eine halbe Wochenstunde der Lehrverpflichtung zählt. Da es 
sich somit nicht um eine Lehrertätigkeit im engeren Sinn handelt, 
soll die individuelle Lernzeit einem Landeslehrer nur mit dessen 
Zustimmung übertragen werden können. 

Bezüglich der Schülerbetreuung im Freizeitbereich, wofür Lehrer 
oder Erzieher bestellt werden können, ist eine gleichartige Rege­
lung im Abs. 5 vorgesehen, wie dies bereits derzeit für die Lehrer 
mit Erziehertätigkeit an Heimen für Berufsschulen gemäß § 52 
Abs. 11 gilt. 

Im SChulorganisationsrecht wird vorgesehen werden, daß in Unter­
ordnung unter den Schulleiter ein Leiter des Freizeitbereiches 
durch die Landesgesetzgebung oder Landesvollziehung vorgesehen 
werden kann. Wie bereits erwähnt, umfaßt der Betreuungsteil Be­
reiche, die mit dem Unterricht im Zusammenhang stehen und andere 
Bereiche. Während für die Lernzeiten von den Eltern kein Beitrag 
eingehoben werden kann, ist dies für den Freizeitbereich zulässig. 
Nachdem vorgesehen ist, daß die zusätzliche Belastung des Leiters 
durch die ganztägige Schulform im Rahmen der Abgeltung für die 
übliche Schulleitertätigkeit berücksichtigt werden soll, erscheint 
es gerechtfertigt, für den Leiter des Betreuungsteiles eine 
gleiche Regelung vorzusehen, wie für die im Freizeitbereich 
beschäftigten Landeslehrer. 

Abs. 6 enthält für die Beschäftigung von Lehrern an Volksschul­
klassen, in denen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 
Rahmen der Integration unterricht werden, insofern eine Sonder­
bestimmung, als diese Verwendung nur unter bestimmten Voraus­
setzungen ohne Zustimmung des Landeslehrer möglich sein soll. Dies 
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ist wegen der Notwendigkeit einer besonderen Förderung der behin­
derten Kinder in derartigen Volksschulklassen zweckmäßig. 

Zu Z11 und Z 19 (S 44 und § 115a Abs. 3): 
Die Bestimmungen über die Lehrpflichtermäßigung wurden von der 
Novelle des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzes 
BGBI . Nr . 873/..1.99.2. üeernommen . 

Mit der vorgesehenen Neufassung des § 44 soll die Möglichkeit der 
Gewährung einer Lehrpflichtermäßigung im öffentlichen Interesse 
beibehalten werden, jedoch neue Regelungen über die Minderung der 
Bezüg~ bzw. die Ersatzleisturig getroffen werden. Weiters ist die 
Schaffung einer Möglichkeit zur Lehrpflichtermäßigung auch in 
anderen Fällen vorgesehen, hier jedoch nur gegen Ersatz der antei­
ligen Bezüge einschließlich eines Pensionsanteiles. 

Bei der Beurteilung der Voraussetzungen nach Abs. 1 Z 2 und 3 ist 
eine Prüfung im Einzelfall unumgänglich. Folgende Fälle kommen 
(sofern nicht Ausschließungsgründe nach Abs. 2 vorliegen) für eine 
Subsumption unter Abs. 1 Z 2 in Betracht: 
Tätigkeit eines Physiklehrers an einem Universitätsinstitut für 
theoretische Physik, Lehrbeauftragtentätigkeit in einem der Unter­
richtstätigkeit an der Schule entsprechenden Bereich, Tätigkeit 
als Lehrbuchautor oder in der Lehrerfortbildung (wiederum jeweils 
gegenstandsbezogen). Ausschließlich oder überwiegend administra­
tive Tätigkeiten können nicht der Kategorie des Abs. 1 Z 2, son­
dern allenfalls der des Abs. 1 Z 3 zugeordnet werden. 

Eine positive Rückwirkung auf die konkrete Unterrichts arbeit ist 
zu erwarten, wenn es wahrscheinlich ist, daß die Erfahrungen aus 
der Tätigkeit, für die die Lehrpflichtermäßigung beantragt ist, 
noch mindestens fünf Jahre in der Unterrichtsarbeit des Lehrers 
verwertet werden können. 

Als F.älle des Abs. 1 Z 3 kommen - wiederum vorbehaltlich all­
fälliger Ausschließungsgründe nach Abs. 2 - z.B. folgende Tätig­
keiten in Betracht: 
Leitende administrative Tätigkeit an einem Landeskonservatorium, 
Leiter eines Schülerheimes einer konfessionellen Privatschule, 
Leiter einer Volkshochscnule, Geschäftsführer des österreichischen 
Buchklubs, pädagogischer Leiter des Theaters der Jugend, General­
sekretär des Instituts für Österreichkunde, Organisationschef der 
Europameisterschaften in Volleyball. Die Ausübung einer poli­
tischen Funktion stellt keinen Anlaßfall dar, die Aufzählung der 
Tätigkeitsgebiete in § 44 Abs. 1 Z 3 ist eine taxative. 
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Zu Z 12 (S 44f): 
Nach den geltenden Bestimmungen sind Schulleiter, Schulaufsichts­
organe und Klassenlehrer von der Möglichkeit der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung auf die Hälfte in den gesetzlich vorgesehenen 
Fällen ausgenommen. In den beiden ersten Fällen wurde dies mit der 
Notwendigkeit der ordentlichen Erfüllung der Leitungs- bzw. Auf­
sichtsfunktionen., ,im. let~t-genannten Fall mit dem· Prinzip des 
Klassenlehrers als Bezugsperson für die Kinder und wegen des 
Klassenlehrer-Lehrverpflichtungssystems begründet. 

Nach dem in der vorliegenden Novelle vorgesehenen Wegfall des 
Klassenlehrer-Lehrverpflichtungssystems und im Hinblick darauf, 
daß auch bereits derzeit in der Volksschule und in den Sonder­
schulen mit Klassenlehrerprinzip Lehrer nur mit einem Teil ihrer 
Lehrverpflichtung unterrichten, ist qie Aufrechterhaltung der bis­
herigen Beschränkungen für den Klassenlehrer nicht mehr gerecht­
fertigt. Das Argument, daß ein Lehrerwechsel tunlichst hintanzu­
halten sein wird, hat zwar weiterhin Gültigkeit, läßt sich aber 
durch.das neue Lehrverpflichtungssystem nicht mehr lückenlos 
durchführen; es steht daher der Möglichkeit für den Klassenlehrer, 
eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte in Anspruch 
zu nehmen, nichts mehr entgegen. 

Bezüglich der Leiter- und Schulaufsichtsfunktion hat sich jedoch 
in der Rechtslage im Hinblick auf die Lehrverpflichtung nichts ge­
ändert, sodaß die oben genannte Argumentation bezüglich der Aus­
nahmebestimmung für diesen Personenkreis aufrecht bleibt. 

Zu Z 13 (S 48): 
Im Allgemeinen Teil wurde das neue System der Lehrverpflichtung 
der Lehrer an Volksschulen erläutert. Im vorliegenden § 48 ist 
nunmehr der Entfall des "Klassenlehrer-Lehrverpflichtungsprinzips" 
im Zusammenhang mit einer gleichzeitigen Verminderung des Ausmaßes 
der Lehrverpflichtung von bisher 24 auf 23 Wochenstunden vorge­
sehen, wobei zusätzlich zu den bisherigen Abschlagsmöglich~eiten 
eine weitere halbe Wochenstunde für die Klassenführung und eine 
halbe Wochenstunde für Korrekturarbeiten dazu kommen. Für eine 
Klasse darf dabei nur jeweils eine halbe Wochenstunde berück­
sichtigt werden, auf die allerdings die Rundungsbestimmung des 
§ 47 anzuwenden ist. Damit wurde dem Gesichtspunkt Rechnung getra­
gen, daß auch an der Volksschule Belastungen aus dem Titel der 
Klassenführung (ähnlich wie bei der Hauptschule das Klassen­
vorstandsgeschäft) und aus den Korrekturarbeiten, die für den be­
treffenden Lehrer ebenfalls mit zusätzlichem Aufwand verbunden 
sind, entstehen. 

.. 
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In diesem System ist wie oben erwähnt ein Kernpunkt, daß alle an 
der Schule beschäftigten Lehrer ihre Lehrverpflichtung "auffüllen" 
müssen, bevor Mehrdienstleistungen vergütet werden können 
(Abs. 8); d.h. daß weder eine Stunde, die an einer anderen Klasse 
gehalten wird oder bei der ein Schüler einer anderen Klasse unter­
richtet wird, noch eine Stunde, die für Lehrer der ersten und 
zweiten Klass·e . über 18 Wochenstunden liegt, von vornherein als 
Mehrdienstleistung zu werten ist. Das gleiche gilt für eine Stunde 
im Fremdsprachunterricht, die nunmehr ebenfalls im Rahmen der 
Lehrverpflichtung abzuhalten ist. Der Wortlaut " ... in vollem Aus­
maß ihrer Lehrverpflichtung ... " bedeutet, daß die sich aus be­
stimmten Gründen individuell ergebende Lehrverpflichtung z.B. 
eines Schulleiters bzw. eines Lehrers, dem Lehrpflichtermäßigung 
gewährt worden ist, bei der Berechnung, ab welcher Stunde Mehr­
dienstleistungen anfallen, zu berücksichtigen ist. 

In diesem Gesamtsystem sind auch Lehrpflichtverminderungen für die 
Tätigkeit in Integrationsklassen.vorgesehen. Für den zusätzlich an 
einer solchen Klasse eingesetzten Lehrer beträgt die Lehrver­
pflichtung grundsätzlich 23 Wochenstunden, vermindert sich aber 
für die Tätigkeit in einer Schule mit Integrationsklassen um eine 
halbe Wochenstunde, für eine Tätigkeit in zwei oder mehreren sol­
cher Schulen mit Integrationsklassen um insgesamt eine Wochen­
stunde, da dies einen erhöhten Aufwand im Hinblick auf die erfor­
derliche Kooperationsarbeit bedeutet. Dazu kommt eine allfällige 
weitere Verminderung um eine halbe Wochenstunde für Korrektur­
arbeiten. Ein Klassenlehrer einer Integrationsklasse, der keinen 
zusätzlichen Lehrer zugewiesen bekommen hat, erhält aus diesem 
Titel eine Verminderung der Lehrverpflichtung um eine halbe 
Wochenstunde. 

Im Abs. 6 wird die zusätzliche Belastung der Leiter von Volks­
schulen für die Führung von Integrationsklassen sowie von Schüler­
gruppen im Betreuungsbereich ganztägiger Schulformen abgegolten. 
Auf Grund des oben erwähnten Prinzips, daß an der Schule erst 
Mehrdienstleistungen anfallen können, wenn alle Lehrer an der 
Schule ihre Lehrverpflichtung erfüllt haben, erübrigt sich die Be­
stimmung,daß Leiterreststunden auf die übrigen Klassenlehrer der 
Schule aufzuteilen sind, und dort, wo dies nicht möglich ist, dem 
Leiter Mehrdienstleistungen gebühren. 

Der neue Abs. 4 besagt, daß - solange es noch die nur für Werker­
ziehung ausgebildeten Lehrer gibt - de~ Unterricht in Textilem und 
Technischem Werken in der Regel von solchen Lehrern zu erteilen 
ist. Um unnötige Kosten zu vermeiden, soll dies für Technisches 
Werken nur dann gelten, wenn keine zusätzlichen Wegzeiten an­
fallen. 
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Ahs. '5 entspricht 'dem geltenden § 48 Ahs. 4a, wobei jedoch auf die 
vorgesehene Grundlehrverpflichtung von 23 Wochenstunden Bedacht zu 
nehmen ist.' 

Zu Z 14 (§ 49 Ms. 3): 
Diese BestiInnmng·· ~€gelt die Verminderung der, Lehrverpflichtung für 
Hauptschulleiter im Zusammenhang mit der Belastung durch die Füh­
rung von Schülergruppen bei ganztägigen Schulformen. 

ZuZ 15 es 50): 
Diese Bestimmung regelt die Lehrverpflichtung der an einer Sonder­
schule verbliebenen Lehrer, wobei bei Verwendung als Klassenlehrer 
nunmehr ebenfalls eine Verminderung der Lehrverpflichtung für die 
Klassenführung sowie für Korrekturarbeiten vorgesehen ist. In die­
sem Bereich entfällt analog zu § 48 das "Klassenlehrer-Lehrver­
pflichtungsprinzip" und es gilt ebenfalls der Grundsatz, daß Mehr­
dienstleistungen an der Schule erst entstehen dürfen, wenn alle 
Lehrer ih~e volle Lehrverpflichtung erfüllt haben. 

Im § 27a der 15. SChulorganisationsgesetz-Novelle ist die Einrich­
tung Sonderpädagogischer Zentren für die regionale Koordination 
der sonderpädagogischen Maßnahmen vorgesehen, deren konkrete Auf­
gaben sich aus den Erläuterungen zu dieser Bestimmung ergeben. 

Da diese Zentren an bestimmten Sonderschulen eingerichtet sind, 
erhält deren Leiter eine zus~tzliche Verminderung seiner Lehrver­
pflichtung. 

Zu Z 16 (s 52 Ms. 3 Z 3): 
Da es aus heutiger Sicht nicht erklärbar ist, daß Schularbeits­
gegenstände der Fachgruppe 11 bezüglich der Lehrpflichtverminde­
rung anders gewertet werden, als solche der Fachgruppe I, wird mit 
den yorliegenden Bestimmungen eine Gleichstellung herbeigeführt. 
Dabei wurde allerdings die Formulierung, wonach solche Gegenstände 
berücksichtigt werden, bei denen Schularbeiten lehrplanmäßig vor­
geschrieben sind gewählt, da in den entsprechenden Lehrplänen der 
Ausdruck, daß Schularbeiten "zulässig" sind, nicht mehr auf­
scheint. 

Zu Z 17 (s 52 Ahs. 4): 
Die derzeitige Regelung des § 52 Ahs. 4 LOG erweist sich hinsicht­
lich der Ahgeltungsmöglichkeit für die Betreuung der Hard- und 
Software von computerunterstützten Anlagen einerseits als unzurei­
chend und andererseits als überholt. 
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Dem mit der Wartung der Hard- und Software von EDV-Anlagen verbun­
denen Arbeitsaufwand ~echnung tragend, erfolgt nunmehr eine nach 
der Anzahl gestaffelte Ahgeltung für die Betreuung jener Geräte, 
die mit einer Zentraleinheit ausgestattet sind. Darunter ist jener 
Teil einer EDV-Anlage zu verstehen, der für das Holen, Decodieren 
und Verarbeiten von Befehlen und Daten zuständig ist. Intern be­
steht die Zent:;raleinheit·ausProzessor und Hauptspeicher 
(Zentralspeicher). 

Nicht darunter fallen also all jene Geräte, die bloß aus Mikro­
prozessoren bestehen oder gar nicht computerunterstützt funktio­
nieren. Keine gesonderte Ahgeltung im Sinne des § 52 Ahs. 4 LDG 
gibt es daher insbesondere für Peripheriegeräte, z.B. Tastatur, 
bloße Bildschirme, externe Speicher und Drucker. Dagegen erfolgt 
eine Einrechnung in die Lehrverpflichtung gemäß § 52 Ahs. 4 LDG 
etwa für die Betreuung von PC's, unabhängig davon, ob es sich. um 
Standalone-Geräte oder Netze handelt. Auch die Wartung von 
CAD/CAM- bzw. CNC-gesteuerten Anlagen soll der Ahgeltung nach die­
ser Bestimmung unterliegen. 

Die Gesamtminderungsbeschränkung von 4 Wochenstunden im Sinne des 
§ 52 Ahs. 3 wird für den Bereich des Ahs. 4 aufgehoben, damit die 
darin vorgesehene Einrechnungsmöglichkeit für EDV-Kustoden voll 
zum Tragen kommen kann. Dies sol~ durch die Wendung "darüber 
hinaus" legistisch zum Ausdruck gebracht werden. 

Zu Z18 (§ 59a Ahs. 3): 
Nach dem durch die LDG-Novelle in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl.Nr. 873/1992 eingeführten § 59a Ahs. 3 sind Schulleiter, 
Schulaufsichtsorgane und Klassenlehrer von der Möglichkeit der 
Dienstfreisteilung für Gemeindemandatare ausgenommen. In den 
beiden ersten Fällen wurde dies ähnlich wie bei der oben erwähnten 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte mit der Notwen­
digkeit der ordentlichen Erfüllung der Leitungs- bz,w. Aufsichts­
funktionen, im letztgenannten Fall mit dem Prinzip des Klassen­
lehrers als Bezugsperson für die Kinder und der tunlichsten Ver­
meidung eines Lehrerwechsels sowie der bisherigen Lehrverpflich­
tungsregelung beründet. 

Genauso wie bei Z 12 (§ 44f) erscheint es auch in diesen Fällen 
für den Klassenlehrer gerechtfertigt, Dienstfr~istellungen zu er­
möglichen. Im Hinblick darauf, daß die Tätigkeit von Schulleitern 
bzw. Schulaufsichtsorganen als Gemeindemandatare erforderlich ist, 
soll diese Möglichkeit für diesen Personenkreis hier insoweit be­
stehen, als überhaupt (siehe die Bestimmungen über die Freistel­
lung von Leitern) eine Lehrverpfl.ichtung gegeben ist. 
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Zu Z 19 (§ 72 Abs. 3): 
Diese Bestimmung wurde von der 3. BOG-Novelle 1991, BGBl.Nr. 12/ 
1992, übernommen. 

Bei Erstattung einer Strafanzeige gegen einen Landeslehrer ist 
eine gesonderte disziplinäre Verfolgung dann einzuleiten, wenn qer 
Sachverhal t, ..auf·· den· sich die gerichtliche oder verwal tungsbehörd­
liche Strafe bezieht, auch eine Dienstpflichtverletzung enthält, 
die vom strafgesetzlichen oder verwaltungsstrafrechtlichen Tat­
bestand nicht erfaßt ist (disziplinärer Überhang). 

Um einer Verjährung derartiger Dienstpflichtverletzungen im Zusam­
menhang mit gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbaren 
Handlungen zu begegnen, sind die Dienstbehörden derzeit verhalten, 
unmittelbar nach Kenntnis von der Strafanzeige ein Disziplinar­
verfahren einzuleiten. Um die aus einem derartigen Disziplina.r­
verfahren für den Landeslehrer resultierenden nachteiligen dienst­
rechtlichen Folgen auszuschalten, soll der Lauf der Verjährungs­
fristen nach § 73 Abs. 1 LOG ab dem Zeitpunkt der Erstattung der 
Strafanzeige an den Staatsanwalt bis zur Kenntnisnahme der Zurück­
legung der Strafanzeige durch die Dienstbehörde bzw. bis zur Ver­
fügung der Zurücklegung der Strafanzeige durch die Anklagebehörde 
gehemmt werden. 

Zu Z 20 (§ 96 Abs. 2): 
Diese Bestimmung wurde ebenfalls von der 3. BOG-Novelle 1991 über­
nommen. 

Derzeit können Geldstrafen und Geldbußen bei Landeslehrern des 
Dienststandes durch Abzug vom Monatsbezug hereingebracht werden. 
Insbesondere für den Fall, daß ein Landeslehrer aus dem aktiven 
Dienst ausscheidet und eine Geldstrafe oder Geldbuße im Zeitpunkt 
seines Ausscheidens noch nicht zur Gänze hereingebracht ist, soll 
nunmehr ermöglicht werden, derartige Abzüge auch von den Ruhe­
bezügen vorzunehmen. 

Zu Z 22 (§ 120): 
Da wie oben erwähnt (Allgemeiner Teil bzw. Z 13 ff.) der Unter­
richt in der verbindlichen Übung "Lebende Fremdsprache" an Volks­
schulen nach dem neuen Lehrverpflichtungssystem innerhalb der 
Lehrverpflichtung unterrichtet wird, geht ab dem Zeitpunkt des In­
krafttretens dieser Bestimmungen der geltende § 120 (der besagt, 
daß dieser Unterricht für L2a1 Lehrer, die eine Dienstzulage oder 
gesonderte Vergütung dafür erhalten, auf die Lehrverpflichtung 
nicht anzurechnen ist) ins Leere und hat zu entfallen. 

337/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 39 von 51

www.parlament.gv.at



- 17 -

Zu Z 23 (S 121 Ahs. 1): 
Ein finanzausgleichsmäßiger Ersatz durch den Bund ist hier nicht 
vorgesehen, weil es sich in diesem Bereich um keinen lehrplan­
mäßigen Unterricht handelt. Dazu kommt, daß hiefür Elternbeiträge 
eingehoben werden können. Schließlich ist festzustellen, daß die 
Bestellung eines Leiters des Betreuungsbereiches im Ermessen des 
Landes liegt. 

Zu Z 24 (S 121b): 
Diese Bestimmung sieht vor, daß die disziplinarrechtlichen Neu­
regelungen dieses Entwurfes nur auf Anlaßfälle anzuwenden sind, 
die sich nach dem 31. August 1993 ereignen. Auf die übrigen Fälle 
sind die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden. 

Zu Z 25 (S 123 Ahs. 8): 
Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten, wobei insbesondere auf 
das etappenweise Inkrafttreten der ganztägigen Schul formen Bedacht 
zu nehmen ist. 

Zu Artikel 11: 
Die im § 59a GG vorgesehene Zulage für den Ahteilungsunterricht 
soll für den Unterricht in Integrationsklassen entfallen, da die 
Zahl der in einer solchen Klasse zu unterrichtenden behinderten 
Kinder, die allenfalls .auch mehreren Schulstufen angehören können, 
ohnehin limitiert ist (höchstens vier solcher Schüler pro Klasse). 

Wie im allgemeinen Teil erläutert, wird der Unterricht in der ver­
bindlichen Übung "Lebende Fremdsprache" in das neue Lehrverpflich­
tungssystem eingebunden und bietet daher keine Grundlage mehr für 
eine gesonderte Ahgeltungsregelung. Diese im § 93 enthaltene Rege­
lung hat daher zu entfallen. 

Zu Artikel 111: 
Wie im allgemeinen Teil erläutert, werden die bisher schulver­
suchsweise geführten ganztägigen Schul formen ins Regelschulwesen 
übernommen und daher auch bei der Lehrverpflichtung berücksich­
tigt. Es ist daher keine Grundlage mehr für eine gesetzliche Ver­
ordnungs ermächtigung für eine besondere Schulversuchsvergütung 
mehr gegeben. Die genannte Bestimmung hat daher zu entfallen. Auf 
das etappenweise Außerkrafttreten ist Bedacht zu nehmen. 

Zu Artikel IV: 
Die Erläuterung zu Art. 11 gilt sinngemäß für die als Klassen­
lehrer an Volksschulen verwendeten Vertragslehrer. Der geltende 
§ 73b VBG hat daher analog § 93 GG zu entfallen. 
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Zu Artikel V: 
Wie zu Art. 111 erläutert, werden die ganztägigen Schulversuche 
ins Regelschulwesen übernommen. Es ist daher auch keine Grundlage 
mehr für die entsprechende Verordnung über die Abgeltung von Mehr­
leistungen im Rahmen von Schulversuchen gegeben. Es kann dabei die 
gesamte Verordnung aufgehoben werden, da auch die übrigen Bestim­
mungen obsolet sind. Auf das etappenweise Außerkrafttreten 
bezüglich der ganztägigen Schulformen ist Bedacht zu nehmen. 
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1 

TEXTGEGE~ÜBERSTEtLULNG 

Geltende Fassung 

§ 8 .. . 

(3) .. . 

Wird die Suspendierung ohne Einleitung eines Disziplinarverfahrens aufgehoben oder endet das Verfahren durch 
Einstellung. Freispruch, Schuldspruch oboe Strafe oder durch VerhiDguog der Strafe eines Verweises oder einer 
Geldhuße, so kaon iDDerhaib dreier Monate ab rechlskrllftigen Absdlluß des Verfahrens die vorbehallene EmeDDung 

mit RUclcwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen werden. 

§ 10 ... 

(4) Die Wirkung des Abs. 1 tritt während eines Disziplinar­
verfahrens und bis zu drei Monaten nam dessen remtskräftigem 
Absdtluß nimt ein. Die landesgesetzlith hiezu berufene Behörde 
kann jedom aus beru<ksimtigungswürdigen Gründen, wenn 
außerdem die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllt sind, smon 
während dieses dreimonatigen Zeitraums eine Definitivstellung 
vornehmen. 

(5) Im Falle der Ernennung unmittelbar nam dem Aussmeiden 
aus dem öffentlich-remtlichen Landeslehrerdienstverhältnis zu 
einem anderen Land bleibt eine bereits erlangte Definitivstellung 
gemäß Abs. 1 gewahrt: ebenso ist die im provisorismen Dienst­
verhältnis beim abgebenden Land zUfÜ<kgelegte Dienstzeit in die 

§ 12 ..• 

vorgeschlagene Fassung 

§ 8 ... 

(3) ... 

Wird die Suspendierung oboe EiDleilung eines Disziplinarverfahrens aufgehoben oder end~t das Verfahren durch 
Einstellung. Freispruch, Schuldspruch oboe Strafe oder durch VerhiDgung der Strafe eines Verweises oder einer 
Geldbuße, so kaon iDDerhaib von sechs Monaten ab rechlskrllftigen Abscrlluß des Verfahrens die vorbehaltene 
EmeDDung mil ROclcwirkung bis zum Tage des Vorbehaltes vollzogen werden. 

§ 10 ... 

(4) Die Wirkung des Abs. 1 triu wihrend eines Disziplinarverfahrens und bis zu drei Monaten nach dessen 
rechlskrUtigem Abschluß DIcht eln. Wird jedoch das Disziplinarverfahren eingestellt oder der Laodeslehrer 
freigesprochen, triu die Wirkung des Abs. 1 rOclcwirkend eln. Im Falle eines Schuldspruches ohne Strafe kaon mit 
Bescheid festgestellt werden, daß die Wirkung des Abs. 1 rOckwirkend eiotriu, weDD 

1. die Schuld des Laodcslehrers gering ist, 
2. die Tat kelne oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und 
3. keine dienstlichen Ioteressen entgegenstehen. 

(5) Endet das Disziplinarverfahren anders als durch EiDSte1lung, Freispruch oder Schllhl~pruch oboe Strafe 
und sind außerdem die Voraussetzungen des Abs. 1 erfWlI, kaon die landesgesetzlich hlezu berufene Behörde aus 
berOcksichtiguo~rdigen OrOoden schon während des dre1monatigen Zeitraumes eine DefiDitivstellung vomebmen. 

.~: (') Im Falle der Ernennung unmittelbar nam dem Ausscheiden 
i aus· dem öffentIich-remtlimen Landeslehrerdienstverhältnis zu 
i einem anderen Land bleibt eine bereits erlan.gt e DefinltivsteUung 
! gemJB Abs, 1 gewahrt: ebenso ist die im provisorismen· Dienst­
l· verhiltnis beim abgebenden Land zurIldcgelegte Dienstzeit in die 

§ 12 ... 

(8) Eine Versetzung in den Rubestand nach den Abs. 1 bis 7 ist wihreod einer (vorllufi[:en) 

1. Suspendieruog gewIß § 80 oder 
2. Dienstenthebung gemIß § 40 des Heeresdisziplinugesetzes 1985, BOBI.Nr. 29 .. , 

nlcht zulässig. 
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Geltende Fassung 

§ 13 ... 

(3) Die Erklärung nach Abs. 1 kann vom Landeslehrer bis späte­
stens einen Monat vor ihrem Wirksam werden widerrufen werden. 
Diese Frist erhöht sich auf drei Monate für Inhaber von LeitersteIlen 
gemäß § 24 Abs. 1, die gemäß § 26 neu auszuschreiben sind. Ein späte­
rer Widerruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich 
zugestimmt hat. 

§ 15 ••. 

(4) Wird hinsidttlldt der Zuweisung eines anderen Arbeits­
platzes (Abs. 2) oder der AußerdienststeIlung (Abs. 3) ein Ein­
vernehmen mit dem Landeslehrer nidtt erzielt, so hat hieriiber 
die landesgesetzlidt hiezu berufene Behörde mit Besdteid zu 
entsdteiden. Zuvor ist, wenn es sidt 

1. um einen Abgeordneten zum Nationalrat handelt, der Präsi­
dent des Nationalrates, 

2 .. um 'ein Mitglied des Bundesrates handelt, der Vorsitzende 
des Bundesrates 

zu hören. 

§ 19 ... 

(3) Landeslehrer - mit Ausnahme der Klassenlehrer an Volks­
oder Sondersdtulen -, die an einer Sdtule (Stammsdtulel nidtt 
die volle Lehrverpßidttung (§ 43 Abs. 1 und 2) erfüllen, können 
ohne ihre Zustimmung erforderlidtenfalls gJeidtzeitig mehreren 
benachbarten Sdtulen zusewiesen werden; dillS gilt audt für 
Klassenlehrer an Vorschuigruppen. sofern sie an ihrer Sdtule 
nldtt mindestens in jenem Ausmaß unterrichten, wie Klassen-
lehrer an Vorsdtulklassen. Mit seiner Zustimmung kann ein 
Landeslehrer audt nach Erfüllung der vollen Lehrverpßidttung 
an einer Schule (§ 43 Abs. 1 und 2) erftlrderlldtenfalls 'gleldtzeitig 
mehreren Sdtulen zugewiesen werden 

§ 22, •• 

(1) Der Landeslehrer kann bel Bedarf mit seiner Zustimmung 
unter FreistelIungvon der bisherigen Untp,rrichtserteilung vor­
übergehend einer Dienststelle des Bundes oder der Landesver­
waltunf!' oder einer in derVerwaItung des Bundes stehenden 
Schule' zugewiesen werden 

(3) Der Landeslehrer unterliegt für die Dauer einer solchen Verwen­
dung, 

2, soweit sie in der Ausübung des Lehramtes an einer in der Verwal­
tung des Bundes stehenden Schule besteht. hinsichtlich der 
Lehrverpflichtung den Bestimmungen des Bundeslehrer-Lehr­
verpflichtungsgesetzes, BGBL Nr, 24411965, 
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Vorgeschlagene Fassung 

§ 13 ... 

(3) ... 

·Während eln~r (vorliufigen) Suspendieruug gemiS § 80 kann jedoch der LaudeslcL er die Erkliruug nach 
Abs. 1 jederzeit widerrufen •• , 

(4) Während einer (vorJlufigen) Suspeudieruug gemiS § 80 kann eine Erkllruug nach ,\bs. 1 nicht wirksam. 
werden. In diesem FaU wird die Erkllruug frilhestens mit Ablauf des Monats wirksam, in delli ,He (vorJluflge) 
Suspendleruug geendet hat. 

§ 15 ... 

(4) ... 

2. um ein Mitglied des Bundesrates haudelt, der Prlsldent des Bundesrates 

§ 19 ... 

(3) LaudesJehrer - mit Ausnahme der Klassenlehrer au Volks- oder Sonderschulen _ die a.l einer Schule 
(Stammschule) nicht die volle Lehrverpßlchtung (§ 43 Abs. 1 und 2) erfilJlen, köunen ohne ihre Zustimmung 
erforderlIcheufalls gleichzeitig mehreren benachbarten Schulen zugewiesen werden: dies gilt auclJ filr Klassenlehrer 

.' 'au Vorschulgruppeu, die au ihrer Schule nicht mindestens in jenem Ausmaß unterrichten, wie Kl;,;senlehrer au 

Vorschulklassen sowie ftlr sonstige Klassenlehrer au Volksschulen und Sonderschulen, weun dur(u die gleichzeitige 
Verwendung au benachbarten Schulen keine Wegzellen aalallen, die sich gemiS § 45 Abs. 1 auf ~;JS Ausmaß der 
Lehrverpnichtung auswirken. Mit seiner Zustimmung kann ein Laudeslehrei auch nach Erfi1IluuJ; Jer vollen 
Lehrverpnichtung au einer Schule (§ 43 Abs. 1 und 2) erforderlicheufalls g1dchzeitlg mehreren S,Jlulen zugewiesen 
werden. 

§ 22 ... 

(1) Der Laudeslehrer kann bei Bedarf mit seiner Zustimmung unter FreisteJlung von der bishe.> ; sen 
Unterrlchtsertellung vorflbergehend einer Dienststelle des Bundes oder der Laudesverwaltllng oder einu in der 
Verwaltung des Bundes stehenden Schule zugewiesen werden. Für UnterrichtstitlgkeiteD im Bereich der Lehreraus­
und LehrerfortbIldung darf auch eine Mitverwendung erfolgen. 

(3) ... 

2. soweit sie In ~er AuSübung des Lehramtes au einer In·der Verwaltung des Bundes stehenden S.:hule 
besteht, hinsichtlich der Lehrverpßlchtuug den BCSiimmungen des BundesJehrer­
Lehrverpßlchtungs~tzcs, BOm.Nr. 244/1965: ergeben sich hiebe! in den Fillen des Aos. 1, 
zweiter satz keine vollen Wochenstunden, Ist das tatslchliche Ausmaß der Verwendung ;:~ 
berflckslchtlgen, wobei § 47 nlchtlDZUwenden ist. 

~ 
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Geltende Fassung 

§ 43 ... 

§44 

(1) Die LehrverpflIchtung kann auf Ansuihen des Landeslehrers 
herabgesetzt werden (Lehrpflichtermäßi~ng) . Eine Lehrpflicht­
ermäßigung ist nur im örrentlichen Interesse - sofern dies unter 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Unterrichtes möglich 
ist _ oder aus gesundheitlichen Gründen, die in der Person .des 
Landeslehrers liegen, zulässig; in letzterem Falle darf die Er­
mäßigung'nicht mehr als die Hälfte des Ausmaßes der Lehrver­
pflich tung betragen' . 

(2) Eine im öffentlichen Interesse gewährte Lehrpfilchtermä­
ßigung ist mit einer anteiligen Minderung der Bezüge höchstens 
bis zum Ausmaße der Vertretungs kosten zu verbinden, wenn und 
soweit der Landeslehrer aus der Tätigkeit, die zur Lehrpfllcht­
ermäßigung Anlaß gab, Einkünfte bezieht , hievon kann nur aus 
wichtigen öffentlichen Interessen abgegangen werden. Das Aus­
maß der Vertretungskosten ist nam dem Entgelt eines Vertrags­
lehrers der der Verwendungsgruppe des vertretenen Landesleh­
rers entsprechenden Entlohnungsgruppe des Entlohnungsschemas 
11 L zu berechnen. 
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143 •.. 

(4) In ganztlgl~n Schulformen gilt eine Wochenstunde der gegeostlllClsbezogcnen Lc.!!.7.eIt als eine 
Wochenstunde der LehrvcrpßlchlUDg gemlB Abs. 1 und eine Wochenstunde der iudlvlduellen Lcmzcit als eine halbe 
Wocheostllllde der Lchrverpßlchtung gemlB Abs. 1. Die individuelle Lemzcit duf einem Las.;eslchrcr nDr mit 

I dessen 'Zustimmung Obertragcn werden. 
: ',< ., '" • 

(S) DIe Bcschlftlguug von Laodeslehrem Im FreizeItbereich des.Betrcuunptelles guli.'jgiger SchuJ(ormen 
. Ist nur mit Zustimmung des Laodeslchrcn zullsslg und von der IlDdesgcSctzllch hlezu berufeucli Behörde allgemein 

durch VerordD1IlIg oder im Elozclfallin die Lehrverpßlchtung eiozurcc:hAen. Gleiches gilt für ';cn Fall In dem ein 
Laodcs\ehrer als Leiter des BetreuunpteIles bcschlftigt wird. . 

I. 
(6) An Volksschulklassen, iu denen Kinder mit sonderpldagogiSchem Förderbcduf u",orrlchtet werden, 

dOrfen Lehrer, welche keine Lchrbcflhlguog für Sonderschulen oder zusllz1lche AnsbUdung L r den Unterricht III 
Integrationsklassen besitzen, nDr mit Ihrer ZustImmung auf Oruod des §:u Abs. 1 zweiter Sal,; des 
Schnlorgaolsations~tzes, BOm.Nr. 24211962 In der Fassung des Buo~esgcsetzes BOm.Nr .•. ./1993, zusltzllch 
elngcsetZ! werden. Ist für eine Integratioosklasse kein zusltzllcher Lehrer oder cIo Lehrer nur mit einem Tell seiner 
Lchrverpßlchtung vorgesehen, 10 beduf anch die VerweIldung als Kiasfta1ehrcr der Zustlmm""g des Luidcs\ehrcn, 
weoo dieser keine Lchrbeflhlguog für Sonderschulen oder zusltzllche Aosblldung für den Untcrrlchtln Integrations-

klassen besllZl." 

144 ... 
"LchrpßlchtermlBiguog 

§ 44. (1) Die Lehrverpßlchtung kaoo lIlf Ansuchen des Laodcs\ehrcrs hcrabgeselZl, ,deu 
(LchrpßlchtermlBlguog). Eine LehrpßlchtermlBlgUlIg Ist nur zullssig: 

1. aus gesundheitlichen Orfloden, die In der Person des Limdcs\ehrcrs liegen, ,'er 
2. Im öffentlichen Interesse zur AnsObung von Tltigkeltc.D auf dem Unterricht ;ßbiet des 

Laodcs\ehrcn, die pldagoglsche Praxis voranssetzeD und mit der OewIDDDn" von Erfahrungen 
verbunden sind, die eine positive ROckwirkuog auf die konkrete Unterrlchls.,beit des Laodeslehrcrs 

3. 
erwartenlasseo, oder 
zur AusObung anderer der Aufgabe der österrelehischen SchnIe gemlBeo Tä'; gkeiten auf 
knlturellem, sozialem, religiösem, sportlichem oder wlssenschaft1ichem Gel',et, weoo von der 
Einrichtung, für die der Laodcs\ehrer tltig wird, Ersatz nach Abs. 6 geIeIste! wird. 

(2) Eille LehrpßlchtermlBlgUlIg nlch Abs. 1 Z 2 oder 3 duf uur daoo elngerlumt w. 'dell, weDD 

1. 
2. 

dies uoter Bcdachtuahme luf die Ellorderuisse des Ullterrichtes möglich Is' "nd 
die AusObullg der Titigkelt, für die die Lehrpßlchtermißlguug beantragt i',o, nicht Ilebeu dell 
lehramtUchell Pßlchteo ausgeübt werdell kanll. 

(3) Die LehrpßlchtermißlgUlIg duf lu dell Filleu des Abs. 1 Z 1 nicht mehr als die llälfte des AusmaJlcs der 
Lehrverpßlchtung betragen. LehrpßlchtermlBlgUlIgen gemlB Abs. 1 Z 2 und 3 dOrfen Dur bis zu jenem AusmaS 
gewAhrt werden, das sicherstellt, daS mit der verbleIbeIlden Ullterrichtsverpßlchtuog elue da,lemde Unter­
richtserteIlung In ZIIlDllldest eillem Unterrichtsgegenstand erfolgt. 

(4) LehrpßlchtermlBlgullgen uach Abs. 1 Z 2 silld nur Im OcsamtlusmaS von höchs!ens fout JahreIl, 
LehrpßlchtermlBlguogen nach Abs. 1 Z 3 nur Im OcsamtausmaS von höchstens zehn JahreIl zullsslg. 
LehrpßlchtermlBlguogen Ilach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 Z 3 dürfen zusammen eill Ocslll1t3usmaS von zehn Jahreo 
nicht ObersteIgen. 

(S) Eine LchrpßlchtermlBlgUlIg nach Abs. 1 Z 2 hat eine anteilige Minderung der BezOge zur Folge. Dlvon 
kaoo die Dienstbehörde aus wichtigen öffentlichen Intercsscn abgehen. Die anteilige Mlndelung der BezOge triu nicht 
ein, weDD die dem AusmaS der LeIirpßlchtermlBlgUllg entsprechenden anteiUgen BezOge ersetZ! werdeu. 
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Geltende Fassung 

§ 44f 

Auf Landeslp.hrer, die eine im § 55 Abs. 4 oder 5 angeführte Lei­
tungsfunktion ausüben oder mit einer Schulaufsichtslunktion be­
traut sind, und auf Klassenlehrer sind die §§ 44a bis 44e nicht anzu-
wenden. 

§48 

(1) Die LehrverpOichtung der Lehrer an Volksschulen, mit Ausnah­
me der Religionslehrer (§ 53 Abs. 1) beträgt.,.. unbeschadet des Abs. 3 
- 24 Wochenstunden, bei zweisprachigem Unterricht 21 Wochen­
stunden. 

.. __ ._-----
Die Lehrverpflichtung vermindert sich für die Verwaltung 
1. der Lehrmiltelsammlungen für den Sachunterricht und die Bild­

nerische Erziehung, 
2. der Lehrmiltelsammlungen für die Musikerziehung und der 

audiovisuellen Unterrichtsbehelfe, 
3. der Bücherei, 
4. der Schulwerkställe, 
5. der Turnsaaleinrichtung, 
6. der Lehrküche, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisations mäßig vor­
gesehen sind. tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen 
Bediensteten besorgt werden. je um eine halbe Wochenstunde. 
insgesamt jedoch höchstens um eine Wochenstunde. Die vorste­
hend angeführten Verwaltungstätigkeiten sind in erster Linie Leh­
rern zuzuweisen. die nicht mit dem Höchstausmaß ihrer Lehr­
verpflichtung im Unterricht verwendet werden. wobei jedoch die 
in Z '* und 6 angeführte Tätigkeit nur jenen Lehrern zugewiesen 
werden soll. die einen entsprechenden Unterricht erteilen. 

(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern im Lehrbesprechun­
gen ist dem Besuchsschulunterricht gleichzuhalten 

(3) Ungeachtet des im Abs. 1 angeführten Ausmaßes und soweit 
nicht Abs. 4 Anwendung findet. wird die Lehrverpflichtung 

1. der Klassenlehrer durch die Führung der dem Lehrer zuge­
wiesenen Klasse in dem durch den Lehrplan bestimmten 
Ausmaß. 

2. der Klassenlehrer an Vorschulgruppen durch den Unterricht 
in dem für Klassenlehrer in Vorschulklassen durch den Lehr­
plan bestimmten Ausmaß erfüllt. 
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(6) Der Ersatz gedti8 Abs. 1 Z 3 hat m umfassen: 
1. . den dem Ausmaß der LehrpDlchtermi8igung entsprechenden Aktlvltltsaufwan,l für den 

2. 
Landeslelirer nnd 
elneu Zuschlag Im Ausmaß von 50% der dem Ausmaß der LehrpOichtermi8IJ:1.!llg entsprechenden 
Bczllge, von denen der Landcslchrcr clnen Pensionsbeitrag gemi8 § 22 des Oebaltsgesetzes 1956, 
BGBl.Nr. 54 oder gcmi8 § 3 des Nebengebllhrenzulagengcsctzcs, BGBI.Nr. 485/1971, m lelsten 
hat. 

" § .... r. Auf Landcslehrer, die clne Im § 55 Abs" 4 oder 5 angefllhitc Lclterfunktlon aus,ben oder mit einer 
ScliUiäiifSlchtSruDktlon bctr&ut'Sinil, siDdilieU «Ibis 44e nicht anZuwendcn.· . 

§ 48 ••• 
Ausmaß der LehrverpOichtung der Lehrer an Vdlksschulen 

§ 48. (1) Die LehrvcrpOic:htung der Lehrer an Volksschulen, mit AuSnahme dcr RcligioDSlc3rcr (§ 53 Abs. 
1) bctrigt 23 Wochenstunden, bei zweisprachigem Unterricht 21 Wochcnstnnden. Die LchrverpOici1tung vermindert 
sich um elne halbe Wochcnstnnde fllr die K1assenfllhrDDg nnd eine halbe Wochcnstunde fllr Koneh:rubelten; fllr 
elne Klasse darf nur jeweils eine halbe Wochenstnnde Im Sinnc des vorstehenden Halbsatzcs berilci.:;ichUgt werden . 
Die Lchrverpßlc:hlDDg vermindert sich welters fllr die Verwaltnng 

1. der LchrmlUelsammlnngen fIIr den Sachnnterric:ht nnd die Blldnerlschc Eniehunj;, 
2. der LchrmlttelsammlnngCD fIIr die Musikeniehnng nnd dcr audiovisuellen Untcnichtsbehelfe, 
3. der BlIchercl, 
4. der Sc:hulwerkstltte, 
5. der Turnsaalelurlchtung, 
6. der Lchrldlche, . 

sofem diese Sammlungen (Kustodiatc) orgauisaUousmi8lg vorgesehcn sind, tatsichllch bestehen wd nicht von eincm 
anderen Bediensteten besorgt wcrden, je um eine halbe Wochenstunde, insgesamt jedoch höchstens "m eine 
Wochenstundc. Die In Z 4 und 6 angefllhrten TiUgkclten sollen nur jenen Lehrem zugewIesen wCIJcli, die elnen 
C8tsprechcnden Unterricht ertcilen. 

(2) Die Teilnahme von Bcsuchsschullchrem an Lehrbesprechungen Isl dem Bcsnchsschulu.. .. ~rrlcht 
glelc:hmhalten. 

(3) Für die Lchrverpfllchtnng der an! Grnnd des § 13 Abs. 1 des SchulorgauisaUousgeset=, BGBI.Nr. 
242/1962 In der Fassnng des Bundesgesetzes BGBI.Nr .... /1993, fIIr Klndcr mit sonderpldagoglscll<m Fördcrbedarf 
znsltzllch eingesetzten Lehrer gilt der erste Satz des Abs. 1. Diese Lehrvcrpfllchtung vermindert skh bel dcr 
Dlensdeistung In -eincr Schule um elne halbe Wochenstunde, bei elncr Dicnstlelstnng In mehreren Schulen um clnc 
Wochenstnnde. Femer vermindert sich die Lehrverpfllchtung um elne halbe WochenslDDde fllr Kor:'ckturubeiten, 
sofem eine derartige Vermlndcrung nicht bcrclts aus dem Grnnd des Abs. lader wegen elncr Diew.tJclstung an elncr 
Sonderschulc gemäß § SO erfolgt. Ist in eliicr Klasse mit elnem oder mehrcren Kindcm mit sonderl'ädagoglschem 
Fördcrbedarf kcln Lehrer znsltzlich cingesetzt, vermindert sich die LehrvcrpOichtung des K1asscnlehrcrs um eine 
halbe Wochenstundc_ 

'1 

337/M
E

 X
V

III. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
45 von 51

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung 

-W-OberdfiFUhrung einer Volksschulklasse oder von Vorschul­
gruppen hinaus können den Klassenlehrern - bei Aufrechterhal­
tung des Grundsatzes der Klassenführung an Volksschulklassen 
und Vorschulgruppen durch einen Lehrer- bis zu dem im Abs. 1 
angeführten Ausmaß Unterrichtsstunden an derselben Schule In 
anderen Volksschulklassen und Vorschulgruppen zur : ständigen 
(Leiterreststunden gemäß Abs. 5) oder vertretungswelsen (§ 4:1 
Abs. 2) Unterrlchtserteilun$i ohne Mehrdlenstlelstun/lsvergütunll' 
zugewiesen werden; hiebei ist anzustreben. daß alle Lehrer im glei­
chen Ausmaß beschäftigt sind. Der Unterricht in Werkerziehung 
(textiler Bereich). in Werkerziehung für Mädchen. in Hauswirtschafi 
sowie in der ersten und zweiten Scliillstufe in Werkerziehung (techni­
scher Bereich) ist in der Regel vom Lehrer für Werkerziehung zu er­
teilen, ausnahmsweise kann dieser Unterricht einem Klassenlehrer 
in der von ihm geführten Volksschulklasse oder an anderen Volks­
schulklassen seiner Schule zur ständigen Unterrichtserteilung zuge­
wiesen werden. wenn er hiefür die Lehrbefähigung hat un!! Lehrer für 
Werkerziehung nicht zur Verfi),gung stehen. Ein Klassenlehrer an ei­
ner Vorschulgruppe kann zur Ubernahme von Unterrichtsstund,m in· 
nerhalb seiner Lehrverpflichtungaudl Vlliksschulklassl'n an einer an· 
deren Schule zugewiesen werden. 

(4a) Die Lchrverpflichtung von 2~ Wllchenstundl'n eines Lchrers 
im Sinnde des § 16a Z 3 des Mindcrhcitcn-Schulgesctzes für Kärntl'n. 
BGBI. Nr. ItlI119~9. . wrl11indcrt sich für j,'dl' Klasse. in der l'r als 
Z\vl'itld,rl'r \'l'rwl'j,dl't wird. LI 111 l'irll' WnChl\n~llI"dl·. ins~l'sal1lt 
höchstens UI1l 1.\""i W".:henstundcn. ZWl'itlchrl'r sind nach Möglkh­
kl'it iln \'l,II"11 1\1l~I1MI~ ihn:r inl Sinlll'lil'~ l'rsll'" Sill/.l'S vl'rlnindl'rll'll 
I.dlrwrl'flkhtung l.U ""nwnd,'n. ",,'ZU ihlwn,'rfur.krlidwnfillis vor­
fangigdit, Vl'rw.,ltung vonl.l'I1f!11ittl'lsi1l1ll1llungl'n. I.l'it,'rfl'ststundl'n 
gl'l1läLl At>s. 5. unvcrbindliche Ubungcn ua. zu übcrtragcn sind. 

(5) Die Lehrwrptlichtung der Leiter von Volksschulen vermindert 
sich gegenüber dem im Abs. 1 angeführten Ausmaß um zwei Wochen­
stunaen für die I.eitung der gesamten Schule und um je eine weitere 
Wochenstunde für jede Klasse; bei angeschlossenen Sondcrschulklas­
sen oder Klassen eines Polytechnischen Lehrganges beträgt die Ver­
minderung für jede derartige Klasse eineinhalb Wochenstunden. In­
nerhalb dieser Lehrverpflicl1tung sind Leiter von Volkssch"len mit ei­
ner bis acht Klassen zur Führung einer Klasse verpflichtet. Leiter von 
Volksschulen mit mehr als arht Klassen sind von der regelmäßigen 
Unt~rri~htserteilung befreit. 
Soweit die Lehrverpflichtung des Leiters einer Volkschule mit 
einer bis acht Klassen zur Erteilung aller Unterrichtsstunden in der 
vom Leiter geführten Klasse nicht ausreicht, sind die restlichen 
Unterrichtsstunden auf die übrigen Klassenlehrer der Schule auf­
zuteiler. ; ist dies nicht möglich, so gebührt dem Leiler für die 
seine Lehrverpflichtung übersteigenden Unterrichtsstunden eine 
Mehrdien;;tleistungsvergütuns • Wenn jedoch der'Leiter durch 
den Unterricht in seiner Klasse das Ausmaß seiner Lehrverpflich­
tung nicht erreicht oder wenn es sich um den Leiter einer Volks­
schule mit mehr als acht Klassen handelt, ist pr verpflichtet, ab­
wesende Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis zum Ausmaß 
seiner Lehrverpllichtung ohne Anspruch auf eine Mehrdienstlei­
stungsvergütung zu vertreten . Bei der Anwendung dieses Ab­
satzes ist die Vorschulgruppe einer Klasse gleichzuhalten. 

(6) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfor­
dern, kann die Dienstbehörde die Freistellung von der regelmä­
ßigen Uhterridltserteilung (Führung einer Klasse) auch für Leiter 
von Volksschulen mit weniger als neun, aber mehr als vier Klas­
sen anordnen . 
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Vorgeschlagene Fassung 

-._------
(4) Der Uoterrlcht 10 Textilem Werkca und TcclmIschcm Werkca Ist 10 der Regel vom Lehrer ftIr 

Werkerzlehuog zu erteileh, der Uoterrichlln TcclmIschem Werkca jedoch nur, sofem keine ' Wegzclten 
anfillen, die sich § 45 Ab. 1 auf du Ausmaß der Lehrverpßlchlung allSWirkca. 

(5) Die Lehrverpßlchlung von 23 WochcastllDdca des Lehrers Im Sinne des f 161 Z 3 des Minderheiten­
Schlllgcsetzcs fUr KIrnten. BOBl.Nr. 101/1959. vermlodert sich fUr jede Klusc.ln der er als Zweillchrcr verwcadet 
wird. um eloe Wochenstunde. Insgcaamt hlk:hstcns um zwei Wochcastwulca. 

l 
(6) Die Lehrverpßlchtung der LeIter von Volksschlllca vermlnd.rt sich gegcaOber dCDIlm Abs. 1 erster SalZ 

angefUhrtcn Ausmaß um zwei Wochcaslundeo für die LeItung der gesamlca Schille und um Je eine weitere 
I Wochenstunde fQr Jede Kluse: bei Volksschlllklusca. In dcaca dauemd Kloder millOoderpldagogischcm 

F6rderbcduf unlerrichtet werdca. femer belangesc;bJosscaca Sooderschlllklusca oder Klusen eloes Polytcclmlschca 
Lehrgangca betrlgt die Vermloderung ftIr Jede derutlge Kluso elnelahalb Wochcastundca. Darüber hInlIlI 
vermindert sich die Lehrverpßlchlung um eloe halbe Wochcasluade ftIr Jede SchWergrappe Im Bclreoungsbcielch 
glDZligiger Schlllformeo. Innerhalb dieser Lehrverpßlchlung slod LeIter. von Volksschlllca mit elaer bis scht Klusen 
zur Fflhruag eloer Klasse verpßlchtet: an ganztiglgca Schlllformca geltca hlebel zwei Gruppen des Bctrcuungstelles 
als eloe Klasse, Leiter voo Volksschlllca mit mehr als acht Klusen slod voo der rcgelml8Jgen UoterrichlScrtellung 
befreit. Weun jedoch der LeIter durch dca Unterricht 10 seloer Klasse dd Ausmaß selaer Lchtverpßlchluag nicht 
erreicht oder wenn es sich um dca LeIter eloer VolksschIlle mit mehr aI. scht K1USCD handelt. Ist er verpßlchtet. 
abwescade Lehrer seiner Schille Im Bedufsfall bis zum Ausmaß seloer Lchtverpßldatung oboe Anspruch aUf ane 
MehrdlcaslleistungsvergOtung zu vertrctca. Bel-der Anwcadung dieses Absatzes Ist elac VorSchlllgrilppe e.lner Klasse 
g1e1chzuhaltca. 

," (T) Soweit es erhöhte Verwalluapaufgabca der Schille erforde~. ~ die Dlcastbehörde die Fie.lsteIiung 
\ vOD der rcgelmmlgca UoteirlchtScrteilung (Fflhiiing eiDer KlasSe) äui:li

i mr LdiCr'vOD Voibschlllea 'mit welUiCr us 
oeun. aber mehr als vier K1assca anordJlca • 

(8) Eloe MehrdlcaSllelstungsvergOtung gcmiS § 61 des GehallSgesetzcs 1956 gebOhrt nicht. solange nicht 
alle an der bctre{fcadca Schille bcsc:blftlgtca Lehrer Invollcm AuSmaß Ihrer Lchtverpßlchluag verwcadel weidca •• 
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Geltende Fassung 

§ 49 ••• 

(3) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Hauptschulen ver­
mindert sich gegenüber dem im Abs. 1 angeführten Ausmaß um 
drei Wochenstunden für die Leitung der gesamten Schule und um 
je eineinhalb weitere Wochenstunden für jede Klasse. Innerhalb 
dieser Lehrverpflichtung sind Leiter von Hauptschulen mit weni­
ger als neun Klassen zur regelmäßigen Unterrichtserteilung ver­
pflichtet. Leiter von Hauptschulen mit mehr als acht Klassen sind 
von der regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit. Wenn der Lei­
ter einer Hauptschule mit weniger als neun Klassen durch den 

Unterricht das Ausmaß seiner Lehrverpflichtung nicht erreicht 
oder wenn es sich um den Leiter einer Hauptschule mit mehr als 
acht Klassen handelt, i~t er verpflichtet, abwesende Lehrer seiner 
Schule im Bedarfsfalle' bis zum Ausmaß seiner Lehrverpflichtung 
ohnp Anspruch auf eine Mehrdienstleistungsvergütung zu vertre­
ten' 

§ SO ••• 

Die.Lehrverpflichtllng der Lehrer, mil Ausnahme der Religionsleh­
rer (§ ~3 Abs. 1), an Sonderschulen od,'r an V"lks· "der H"ul'lschulen 
.,ngeschlossenen Sonderschlliklassen s,,)\'ie die Ll'Ilrwrpllichtung 
der Leiter von Sonderschulen richtl'l sid, nach der Lehrwrpllich-
11Ing dl'r Ll'IlI'l'r (L,'itl'r) "n Hauptschuli.·n (§ ~'11I11il d,'r Milll~.,I"'.daß 

~ ..1'-) "b~. I z\\'l'ih-r SiltZ lind Al'\:->. I" nur b,,'j Vl'r\\'l'ndull"; ,ln 
KI.\SSl'l) Inil l'illl'lll dl'lll 11"uplsl'hllll1lltt'rric~ll \'l'r~ll'khbtm"'1l 
F.ll'h.l1nl,'rrid,1 .1I1z'I\\','nd,'n i~1. "'I,b,'i di,' im ~ ~'J "l'~. 1 Z ~ ~"-
1l.1I11lll'n Vl'r\\'lllhlll~~tiili~kl~itl\n ilul."h dil' Vl'rwilltung dl'r l'in­
,;,hl.'~i~,'n SI'ndl'runll'l"'ichl.~l11illd und d,'r BL'l1<'lk für 111<'1'.,­
f',·uli,;d1<' und Iunklillndll' Ubllngen zu ul11l.,,,,,,'n habl'n, 
l"ll'j VL'r\\'l'ndlln~ al~ KlasSL'l1lduef an Klassl'n mit Klassl'n­
lührun/l sich die' Ll'hrverpllichtLln~ UI11 eine Wochcnslunde 

und darüber hinaus für die folgenden Verwaltungs tätigkeiten 
je um eine. halbe Wochenstunde, höchstens jedoch um ins­
gesamt eine Wodlenstunde, vermindert: 
a) Verwaltung der Lehrmittelsammlung für den Sachunter­

richt einschließlich der Sonderunterrichtsmittel, 
b) Verwaltung der audiovisuellen Unterrichtsbehelfe (Bild­

und Tonträger) einschließlich der einschlägigen Behelfe 
für therapeutische und funktionelle übungen, 

c) Verwaltung der Bücherei, 
d) Verwaltung der Schulwerkstätte 
e) Verwaltung der Turnsaaleinrichtung und der Behelfe für 

therapeutische und funktionelle übungen, soweit sie nicht 
unter eine der vorstehenden Verwaltungstätigkeiten fal­
len. 

f) Verwaltung der Lehrküche . 
sofern diese Sammlungen (Kustodiatel organisationsmäßig' 
vorgesehen sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem 
anderen Bediensteten besorgt werden. 

6 

Vorgeschlagene Fassung 

§ 49.:. 

(3) Dlc Le~crpßll:htung dcr Leltcr voa Hauptschulca vcrmiadcrt sich gegcallber dem Im Abt. 1 
angefilhrtca Ausmaß um drei Wochenstundca fIIr dic LeItung dcr gesllDtca Schulc und um jc eiaeinhalb weiterc 
Wochenstundca fIIr jedc Kluse. Dartlber hlaaus vcrmladcrt sich dic Lchrvcrpßlchtung um eiac dreivlcrtel Wochen, 
stundc fflr jedc Schlllcrgruppc Im Bctreuaapbercicli glllZllgiger Schulformen. laaerbalb dicscr Lebrverpfllchtung 
slad LeIter voa Hauptschulen mit wcalger als acun Klassen zar regelml8igca Uaterrlchtscrtcllung verpßlchtet; Leltcr 
voa Hauptschulen mit mehr I1s scht Klassen slad VOD dcr regelml8lgca Ua{crrlchtscrtellaag befreit; WCDD dcr LeIter 
eiaer Hauptschule mit wcalger I1s aCUD Klassca durch den Uaterrlcht das A1waaß sclaer Lchrverpßlchtung Dicht 
erreicht oder weDU es sich um dea LeIter elaer Hauptschule mit mchr I1s scht Klassca bandelt, ist cr verpßlchtet, 
abwescade Lebrer selacr Schule Im Bcdarfsfl1le bis zam Ausmaß selaer Lehrverpßlchtung obae Ausprach auf elae 
Mebrdienstlelstunpverglltung za vcrtretea; an glll21igigea Schulformen geltea hlebei zwei Gruppea des 

Bctreuunptelles I1s elae Klasse. 

§ SO .•. 
Ausmaß der Lchrverpßlchtaag der Lehrer an SOaderschulen 

§ 50. (1) Die Lchrvcrpßlchtung der Lehrer, mit Ausnahme der Rellgioaslchrer (§ S3 Abs. 1) aa 
Soaderschulea oder an Volks- oder Hauptschulea angeschlossenen SOaderschulldusea sowie die Lcbrvcrpßlchtung 
der Leiter voa SOaderschulca richtet sich asch der LebrverpOlchtaag der Lehrer (LeIter) aa Hauptschulen (§ 49) mit 

der Maßgabe, daß ' 
. 1. § 49 Abs. 1 zwclter SalZ und Abt. 11 aur bei Verwcadung an Klassca mlt elaeill dcm 

HauptschulunterrIcht vergleichbarea FacbunterrichtlDZllwcadca Ist, wobei die im § 49 Abt. 1 Z 4 
gcnlDDtca Verwl1tungstlligkcltcn auch die Verwaltung der einschlägigca SOade! ontcrrichtsmitlcl 
und der Bebclfe für tberapcutlsche und funktionelle Übungcn zu umfassen babe~; 

2. bei Verwcnduag 115 Klassculebrer an Klassea mit Klasscafübrang sich die LehrverpOlchtuag um 
ciac Wochcustunde für die Klasscufllhrang, eine halbe Wochcnstunde für Korrcltlurarbeitea uad 
darüber hlaaus fflr folgende Vcrwaltunptltlgkeltca um cinc balbc Wochcustunce, böchstens jedoch 
um iusgcslIDt clne Wochcustullde, vermindert: 
a) Vcrwaltuag dcr LebrmlttclsllDmluag für dca Sachuntcrrlcht einschließlich der 

Sonderunterrichtsmlllcl, 
b) Verwl1tung der audiovlsucllen Uaterrlchtsbebclfe (Bild- und Toatrlger) einschließlich der 

einschllgigea Bebelfe fllr tberapeutlsche und fuaktloaclle Übungea, 
c) Verwaltung der Bücherei, 
d) Verwaltung der Schulwerkstitle, 
e) Vcrwaltung der Turusal1cinrichtuag und der Behclfc für tberapeutlsche uad funktloaclle 

Übungea, soweit sie u1cht uatcr eine dcr vorstcbcadcn Verwaltunptliti;;kcitca fallea, 

f) Vcrwaltuag dcr Lebrküche, 

sofcra diese SlIDmlungea (Kustodiate) orgaalsatlousml8ig vorgesebca slad, tatsächlich bestebca und 
alcht voa elaem anderen Bcdleas\etca besorgt werdca. Die la Z 2 111. d, e und f aagefübrtca 
Titlgkeltea sollen aur jenen Lebrern zagewiesea werdca, die eiaea eatsprechcndea Uaterrlcht 

ertcllen. § 48 Abt. 8 Ist IDZIIwendea. 

(2) Die Lebrvcrpßlchtung der .Lelter SOaderpldagogischer Zeatrea (§ 27a des Schulorg.msationsgcsclZCS) 
vermladert sich über das gcmiß § SO ia Verbladung mit § 49 Abs. 3 erstcr SalZ errechaete Ausl!laß la der Welse, daß 
zwei Im ZusllDdlgkcltsbercich des betreffendea Soaderpldagogischea Zeatrams liegeade Volksscbulldassea mit 
Kiadern mit soaderpldagogischem Förderbcdarf zasitzllch 115 eiae Klassc der Soaderschule ge\'. crtet werden • 

. " 
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Geltende Fassung 

Die vorstehend angeführten Verwaltungs tätigkeiten sind in er­
ster Linie Lehrern zuzuweisen, die nimt mit dem Hömstausmaß 
ihrer Lehrverpflimtung im Unterrimt verwendet werden, wobei 
jedom die in Z 2 lit. d, e und f angeführten Tätigkeiten nur jenen 
Lehrern zugewiesen werden sollen, die einen entspremenden Un­
terrimt erteilen. Im Falle der Z 2 ist § 48 Abs. 3 und 4 sinngemäß 
anzuwenden. Bei der Feststellung der Lehrverpflimtung des Lei­
ters gilt eine Vorsmulgruppe als eine Klasse. 

§ 52 ... 

(3) Die Lehrverpflichtung nach den Abs. 1 und 2 vermindert sich 
mit der MaBgabe. daB die Gesamtminderung nicht mehr als vier 
Wochenstunden beträgt. 

1. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäftl um ein«! Wo­
chenstunde. für mehr als drei Klassen um zwei Wochenstunden 
der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden. 

2. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe l. .n denen 
lehrplanmäBig Schularbeiten zulässig oder vorgeschrieben 
sind. um eine Wochenstunde; würden sich dabei mehr als vier 
Ansrruchsberechtigungen ~rgeben. um zwei Wochenstunden 
der l'hrVl'rpflichtung von 23 Wochenstunden. 

3. für den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe 11. in denen 
lehrplanmäBig Schularbeiten zulässig .lind. um eine Wochen­
stunde; würden sich dabei mehr als sechs Anspruchsberechti· 
gungen ~rgeben. um zwei Wochenstunden der Lehrverpflich­
tung von 23 Wochenstunden. . 

4. für die Verwaltung 
a) der Sammlung für Fachkunde. 
b) der Sammlung für Warenkunde. 
c) der Sammlung für Fachzeichlll'n. 
d) der betril'bswil'tschaftliclll'n Lehrl11ittl'lsanllnlung. 
e) der Laboratoriumseinrichtungen. 
f) der Einrichtungen für 

aal Stenotypie und Phonotypie oder 
bb) Maschmschreiben. 

g) der Einrichtungen für Bürotechnik (Lrhrbüro). 
h) der EinrichtunlZen für Werbetechnik. 
i) der Lehrküche an hauswirtschaftlichen Berufsschulen. 
j) der Turnsaaleinrichtung einschlieBlich der Sportgeräte." 
k) der Bücherei. 
I) der audiovisuellen Unterrichtsbehelfe. 
sofern diese' Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäBig 
vorgesehen sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem an· 
deren Bediensteten besorgt werden. je um eine halbe Wochen· 
stunde, insgesamt jedoch höchstens um eine Wochenstunde der 
Lehrverpflicht!lng v.on 23 Wochenstunden. . 

7 
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Vorgeschlagene Fassung 

§ 52 ... 

(3) .•• 

2. fIIr den Unterricht In Oegenstluden der Fachgruppe I, In denen lehrpllDD1ä1llg SchulubeiteJi 
vorgeschrieben sind, um eine Wochenstundc; warden sich dabei mehr als vier An­
spruchsberechtlguugen ergeben, um zwei Wochenstunden der Lehrverpßkhtung von 23 
Wochenstunden. 

3. fIIr den Unterricht In den Oegenstludcn der FachgrUppe n, In denen lehI)"i1IlIIll8lg Schulubeiten 
vorgeschrieben sind, um eine Wochenstunde; wardqu sich dabei mehr als vier An­
spruchsberechtlguugen ergeben, um ZWei Wochenstuuden der Lehrverpßkhtung von 23 
Wochenstunden. ... 

(4) Oarllber hinaus vermindert sich die LehrverpOichtung je Schule fllr die Verw" , (uug der 
Unterrichtsmillcl, die Betreuung und die UnlcrstUtzuug der Lehrer und die Führung el.ner i'achblbllothek fIIr den 
Unterricht an Berufsschulen, bei dem lehrplangeml8 EOV-Anlagen eingesetzt werden, 

bis zu 10 jeweils mit elncr Zeutralelubeltausgestatlcten EOV-Anlagen clnschlicßllch Peri! .. ericgerite um 2 
Wochcnstundcn 

von 11 bis 2S solchcr Anlagen um 2,5 Wochenstundcn 
ab 26 solcher Anlagcn um 3 Wochenstunden 

dcr Lehrverptlichtung von 23 Wochenstunden. 

Oarllber hinaus vermindcrt sich die LehrvcrpOichtung ftIr K1asscn, an dcncn IchrplaumlBi" dcr Einsatz von EOV­
Anlagen vorgesehen Ist und tatslch1lch erfolgt, 

bis zu 10 Klassen 
von 11 bis 20 Klassen 
ab 21 K1asscu 

dcr Lebrvcrpßichtung VOD 23 Wochcnstundcn. 

11m 0,5 Wochenstun': ," 
um 1 Wochcnstundcn 

um 1,5 WochCDSIuno .• 

Oic LehrvcrpßichtuDgsmlDdcrung auf Grund dieses Absatzes Ist nach Anwendung dcr Runu .. ngsbestlmmung des § 47 
gesondcrt (und ohnc ncucrlichc AnwcDdung des § 47) zu berUcksichtlgcu. 

(41) Slnd an clncr Schulc jewclls mehrere Lehrer mit dcr Vcrwalluug dcr In Abs. 4 ;;cnlDDten 
Lehrmillclsammlung (Kustodiat) betraut, so Ist dic darin bestlmmtc Oesamtcinrcchuung auf "iesc Lebrer in a1iquolcm 
Ausmaß aufzuteilen. Abs. 4 letztcr Satz ist anzuwcnden. 

Ist. 
(4b) Abs. 41st u1chtanzuwendcD, WCDD zur Erfflliung diescr Aufgabcn cin Vcrwal,"ngsbedieustcter bestcllt 

(4c) Werdcn jedoch dieselben EOV-Anlagcn von mchreren Schulcn bcnutzt, so darl dic OesamtmiDdcrung 
gemiß Abs. 4 nur clumal erfolgcD, wobcl die K1asscn dcr vcrschledcncn Schulcn zusammeuwzihlen sind. 
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Geltende Fassung 

·,159a .••• 

;:l,T~(3}~EI~~:Qie.I'!Stfreistellung·;däit!lilcht){jeWährt~iden,rweiinl)''''~\~;~.: 
i'I;1.u1 :i.t;!!q,I!I;eb,iY.e.rp,fII.c!Jt!Jng i!}e.s, !=Jlndeslehrem äuf'.clie,Hälfte' herabgesetzt 

~
r. .'" _ )Yllr:!l~ !?ge!~r 9~If:!f!'Nl~~W~~ !1~~]p.r·::J)~ \.C\·ls's('~.'I19v.:~~ 
, , .e~./Js:!el,l,;aQde.'le.hr..,e().tIl'I~ .h.r,rillelJ."I.-a,VJli:b7;"~'iE"Q',)1.; 'tth,j,il,iMIIJ :hä.1e~~., 
·,'9~ag4ta~.Il8.I{le;r'pilz,el~bescllaftlgung\I)".~hj§l1p:!l,MSchGod~r.nac'!§ §,Ei.~\}~. 
i~'1r;.,:..nt~~spruc"'nlmmJ odec,.,'1'1 MQa~'II·(S<..>e1 \~. r S ,':~1 .I~<J8 ~.~t$a\ 
~9nle '. ~b}:!dl.P.;.f~nktlpn .eloe.~;SC~l!I.le,lt~!~,P.ge&LttJ~el~~ch!Jl;!.llfslc.~t~~.: 
;!.1~t.~) "'l!l:-!l!!~.ubtoder l<Iasseole)lr.er-jst:~ ,ekle;> !h)Q~l!?\'I1'J~'lrl::I02HlVtßIl;O~: 

§ 72 , .. 

(3) Hat der Sachverhalt, der einer DienstptliChtvertetzung zugrunde 
liegt, zu einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt und ist die straf· 
reCh~lkhe Verjährungsfrist :änger als die im Abs, 1 Z 2 genannte Frist 
so tritt an die SteUe dieser Frist die strafrechtlidle Verjährungsfrisl 

§ 96 ... 

(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung einer Geld· 
slrafe oder einer Geldbuße in höchslens 36 Monatsraten bewilli· 
ger, Die Geldstrafen und Geldbußen sind erforderlichenfalls 
durch Abzug vom Monatsbezug ,lereinzubringen. 

§115 a; 

(1) Zeiten eine~ Herabsetzung'der LehrverpflIchtung auf die Hälft~ 
die nach § 44 bAbs.·2.in def'blszum Ablaut des 30. Juni 1991. geltenden 
Fassung ,gewährtiworden ·.sind;. sind nicht auf, die,Obergrenzenach :§.«. 
Abs.5. sondern auf die Obergrenze nach § 44 b Abs. 5 anzurechnen,".I'J, 

(2) Wurden vor dem :Ablauf des .30. Juni 1991 ,1=ur Pflege ,eines .eigeneRt 
Kindes, eines Wahl- 9derPfIegekindes oder eines sonstigen Kindes,.das dem:, 
Haushalt 'd. es LandesIe. hr.,rüngehöi't Und für dessen unt;rtJ,alt. iiberwiege"~.~ 
er und (oder) sein Ehegatt~'autl<ommen, 'Zeiten"einer' Herabsetzung·i!tr 
LehrverpflIchtung auf, die ,Hälfte: nePP § 44 e gewäl1rt, .gilt folgendes :.,: ~ i i 

1 .. Diese,. zeit!ln,..slnd." .. sQWelt;sle .... nac'" der; Vollendung, des drltl,o~ 
. Leb,nsjahres:dl!s.Klpge$ lI,gen ur)d,sowelt es.tür.den Landesiehr"l 

. gÜ(ls.tlger Ist" flicht, aljfdie . .9be.rgrenZI! nac:;h .. § 44 a Abs .. ~. sondern ~14! 
die Obargrenze nas~ §.44.b.Ab~,,5,8I)Zurechn!!n., ,,"'!" ,;., ,'I!'.:-I.'bl 

2. <!:eiten,~ie v~r der VolI,endung .des.dritte~ L~l:>en!ljahre.s des. Kindes! 
' .. oder am Tag"'der'Voliendung 'des/dritten lebensjahre. des' Kindes~ 
. "Uegensind aulkeine Obergrenzeanzurechnen." . " '. ., ." ;,. m~ 

I: ' .', I ,,. '" I , ',' L j, : " .• "",' ~. ;.:.:: .. ; • '- _'.. . ',' ' ., . • '. " .. I '. '. ~ ,"" 
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Vorgeschlagene Fassung 

§ 59a ... 

(3) Eine Dieostfreistellung darf nicht gewährt werden. wenn die Lebrverpllichtung u,": Landeslebrers auf die 
Hälfte berabgesetzt wurde oder der Landesiebrer eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSch<J oder nach § 8 EKUG 
in Ansprucb nimmt. Für Landeslebrer. die eine im § 55 Abs. 4 oder 5 angeführte LeiterfunktioD ausüben oder mit 
einer Scbulaufsichtsfunktion betraut sind, darf eine DienstfreisteIlung nur insoweit gewährt "e,den. als eine 
Lehrverpflicbtung besteht. 

§ 72 ... 

(3) Hat die lalldesgesetzlich hiezu berufene Behörde gemäß § 84 der Strafproze80rdnun;; 1975 (StPO). 
BGBI.Nr. 631. vorzugehen (§ 78 Abs. 4). so wird der Lauf der in Abs. 1 genannten Frist SchOll mit der Erstattung 
der Strafanzeige an den Staatsanwalt gehemmt. Ab diesem Tag sind in die Frist nicht einzorecb • .I: 

1" die Zeit bis zur Kenntnisnahme der Zurücklegung der Strafanzeige gemäß § 9<.i .• bs. 1 StPO durch 
die landesgesetzlich hiezu berufene Behörde In die Frist nach Abs. 1 Z 1 und 

2. die Zelt bis zur Verfügung der Zurücklegung der Strafanzeige in die Frist nadl ,',bs, 1 Z 2.· 

(4) Hat der Sachverhalt. der einer Dienstpflichtverletzung zugrunde 
liegt. zu einer strafgerichtlichen Verurteilung geführl und ist die straf· 
rechtliche Verjährungsfrist' länger als die im Abs, 1 Z 2 genannte Frist. 
so tritt an die Stelle dieser Frist die strafrechtliche Verjährungsfrist', 

§ 96 , .. 

(2) Die DiszIplinarkommission darf die Abstattung einer Geldstrafe oder einer Geldbuße in ',öchstens ~6 
Monatsraten bewilligen, Die Geldstrafen und Geldbußen sind erforderlichenfalls bereinzubringen: 

1. bei Landeslehrern des Dienststandes durch Abzug vom Monats bezug und 
2. bei Landeslehrern des Ruhestandes durch Abzug vom Rubebezug. 

§ 115a .. , 

(3) Lchrpflichtermäßigungen im öffentlichen Interesse. die nach § 44 in der bis zum 31. A .',ust 1993 
geltenden rassung gewährt wurden, sind auf da.. Gesamtau..maß von zehn Jabren gemiß § 44 Abs, in der ab I. 
September 1993 gellenden Fa. .. ung. höchstens jedoch mit fUnf Jabren anzurechnen. 

.-
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Geltende Fassung 

§ 120 

Der Unterricht in der verbindlichen Übung .Lebende Fremdspra­
che' an Volksschuler. ist für Lehrer der Verwendungsgruppe L .2a 1 
oder einer niedrigeren Verwendungsgruppe auf das Ausmaß der 
Lehrverpflichtung gemäß § 48 nicht anzurechnen, wenn diesen Leh­
rern eine Dienstzul~ge oder Vergütung nach § 93 Abs. 1 oder 2 des Ge­
haltsgesetzes 1956· zusteht. 

§ 121 

(1) Solange der Bund ganz oder teilweise die Kosten der Besoldung 
der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen trägt (Art. IV des Bundesver­
fassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGB!. Nr. 215), gellen folgende 
Bestimmungen: 

1. Die Länder haben dem Bund jenen Mehraufwand zu ersetzen, 
der durch eine Verwendung von Berufsschullehrern als Erzieher unter 
Einrechnung des Erzieherdienstes in die Lehrverpflichtung von Be­
rufsschullehrern gemäß § 52 Abi;. 11 entsteht. 

2. Der Bund leistet" den Ländern, in denen dienstrechtliche Kran­
kenfürsorgeeinrichtunger bestehen, einen. Beitrag in der Höhe jenes 
Betrages, den er bei Nichtbestehen dieser Einrichtungen für die in Be­
tracht kommenden Landeslehrer nach bundesgesetzlichen Vorschrif­
ten für eine Krankenversicherung zu leisten hätte. 

3. Der Bund leistet elen Ländern, in denen dienstrechtliche Unfall­
fürsorgeeinrichtunger. bestehen. einen Beitrag in der Höhe jenes Be­
trages. den er bei Nichtbestehen dieser Einrichtungen für die in Be­
tracht kommenden Landeslehrer nach bundesgesetzlichen Vorschrif­
ten für eine Unfallversicherung zu leisten hätte. 

§ 121a 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere Bundesgesetze ver­
wiesen wird. sind diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwen­
den. Dies gilt jedoch nicht für die in den s§ 118 und 122 enthaltenen Zi­
tierungen. 

(2) § 106 Abs. 2 wird durch Abs. 1 nicht berührt. 

§ 123 ••• 
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Vorgeschlagene Fassung 

§ 120 ..• 
wird aufgehoben. 

§ 121 ... 

(1) ... 

4. Der durch § 43 Abs. 5 ~tstehende Aufwand wird den Undern vom Bund Dicht ersetzt. 

§ 121& ... 

§ 12tb. Auf 
1. Landeslehrer, deren Suspendienwg vor dem 1. September 1993 ohne EiDieitu"g eines 

Disziplinarverfahrens aufgehoben wurde, 
2. Disziplinarverfahren, die vor dem 1. September 1993 rechtskräftig abgeschlof,sen wurden, 
3. Strafanzeigen D den Staatsanwllt, die vor dem 1. September 1993 erstattet wurden, 

sind § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 4 und § n Abs. 3 in der bis zum Ablauf des 31. August 1993 geltenden Fassung 
anzuwenden. 

§ 123 ... 

(8) Die folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes In der Fassung des Bundesgeset,; s 
BGBJ.Nr .... /1993 treten wie folgt In Kraft: 

4.. 

1. § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 4, § 12 Abs. 8, § 13 Abs. 4 und 5, § 15 Abs. 4 Z 2, § 19 Abs. 3, § 22 Abs. 
I, § 22 Abs. 3, § 43 Abs. 6, § 44, § 44f, § 48, § 49 Abs. 3, § 50, § 52 Abs. 3 Z 3, § 52 Abs. 4, § 
59a Abs. 3, § n Abs. 3, § 96 Abs. 2, § 115a Abs. 3 und § 121b mit 1. Septe~,ber 1993, 

2. § 43 Abs. 4 und 5 sowie § 121 Abs. 1 mit 1. September 1994. 

§ 120 wird durch das Bundesgesetz, BGBJ.Nr . ... 1 .... mit Ablauf des 31. August 1993 aufgehobeu. 
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Geltende Fassung 

§ 59a. (r) Klassenlehrern an Volksschulen 
(Sonderschulklassen) mit mehreren Schulstufen gebührt für die 
Dauer dieser verwendung eine Dienstzulage. Die Dienstzulage 
beträgt für Klassenlehrer 

r 

1. an Volksschulklassen (Sonderschulkla~sen) mit mehreren Schul-
stufen in mehrklassigen Volksschulen, (Sonderschulen), soweit 
nicht Z 2 anzuwenden ist 836. S, 

2.·an ungeteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) und in 
geteilten Klassen zweiklassiger Volksschulen (Sonderschulen) 
1267 S, 

3. an geteilten einklassigen Volksschulen (Sonderschulen) 1739 S. 

10 

Vorgeschlagene Fassung 

Artikel II 

S 59a. Abs. 1 Gehaltsgesetz •.• ~ 

Diese Dienstzulage gebührt nicht aus Anlaß des Unterrichtes eines 
oder mehrerer Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der 
betreffenden Klasse. 

S 90 

(5) S 59a Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzos BGB1.Nr • 
••. /1993 tritt mit 1. September 1993 in Kraft. S 93 wird mit Ab­
lauf des 31. Augsut 1993 aufgehoben. 

S 93 
wird mit Ausnahme der Oberschrift aufgehoben. 

Artikel III 

ArtikelIII der 28. Gehaltsgesetz-Novelle wird etappenweise aufge­
hoben. 

Artikel IV ••• 

S 73b Vertragsbedienstetengesetz wird etappenweise aufgehoben. 

Artikel V ••• 

Die Verordnung «ber die Abgeltung von Mehrleistungen im Rahmen von 
Schulversuchen wird etappenweise aufgehoben. 

~_. 

\ 
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